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1.0.0.0    Satzung 
 

Aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 1728) hat die 
Gemeinde Innernzell folgende Satzung erlassen: 
 

                GE   Sterrmühle - Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan   
 
 
§ 1   Geltungsbereich 
 

Die Erweiterung des Gewerbegebietes GE Sterrmühle bindet südwestlich an 
das  bestehende Gewerbegebiet  der Ortschaft Sterrmühle an. Südlich ist es 
an die Bundesstraße B 533 angebunden. Nördlich ist die Staatsstraße ST 2134 
angrenzend. 
 
Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurnummern: 
2220, 2223, 2219, 2082 der Gemarkung Hilgenreith.  
 
Die Gesamtfläche des Geltungsbereiches GE  - Sterrmühle beträgt ca. 31.600 
m². 
 
Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan GE 
Sterrmühle - M= 1:1000 (Anlage 1) in der Fassung vom 10.07.2018. 
Der Bebauungsplan mit integriertem  Grünordnungsplan ist Bestandteil der 
Satzung. 
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§ 2    Textliche Festsetzung 
 
1.1.0.0   PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

   (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB) 
 
1.1.1.0   ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
   (§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

Gewerbegebiet  nach § 8 BauNVO  
 

Bei der Ansiedelung von Betrieben bleibt hinsichtlich der 
Immissionsschutzrechtilchen Zulässigkeit eines Bauvorhabens  eine 
Einzelfallbeurteilung und die Anordnung von weiteren Auflagen der 
Genehmigungsbehörde vorbehalten. 
 
Nicht zulässig sind: 
 
- Im Gewerbegebiet sind die in §8 Abs. 2 (3) BauNVO Tankstellen  nicht   

zulässig (§1 Abs. 6 BauNVO) 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für    

Betriebsinhaber 
- Lagerplätze als selbständige Anlagen oder offene Lagerplätze mit mehr als 

50% Anteil an der Betriebsfläche  
- Schrottplätze und Autoverwertung 
- Im GE sind keine Anlagen und Betriebe zulässig, die den Bestimmungen der 

Störfallverordnung in der jeweils gültigen Fassung unterliegen. 
  
1.1.2.0       MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
1.1.2.1   Grundflächenzahl GRZ = 0,8 
 
1.1.2.2   Geschossflächenzahl im Gewerbegebiet GFZ = 1,2 
 
1.1.2.3   Gebäudehöhe einschließlich Dachkonstruktion (§ 16 Abs. 3 BauNVO) 

  
GE a: 
 
Höchstens 10,30 m über dem festgestetzten Geländeniveau als Mindesthöhe 
(Mindesthöhe = 660,5 ü.NN gemäß Anlage Nr.1.2: Geländeschnitte) 
 
Die max. Gebäudehöhe einschließlich Dachkonstruktion wird durch eine 
festgesetzte Oberkante begrenzt.  
 
Die Höhe der Gebäude darf die festgesetzte Oberkante von 670,80 m ü. NN 
nicht überschreiten. (Gemäß Anlage 1.2: Geländeschnitte) 
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GE b: 
 
Höchstens 9,80 m über dem festgestetzten Geländeniveau als Mindesthöhe 
(Mindesthöhe = 663,5 ü.NN gemäß Anlage Nr.1.2: Geländeschnitte) 
 
Die max. Gebäudehöhe einschließlich Dachkonstruktion wird durch eine 
festgesetzte Oberkante begrenzt.  
 
Die Höhe der Gebäude darf die Oberkante von 673,30 m ü. NN nicht 
überschreiten. (Gemäß Anlage 1.2: Geländeschnitte) 
 
 

1.1.2.4   Beleuchtungsanlagen sind entsprechend den Hinweisen zur Messung,                                 
Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-  
Arbeitsgemeinschaft     für Immissionsschutz (LAI) in der aktuellen Fassung zu 
errichten und zu betreiben. 
Beachte auch Festsetzung 1.3.5.0. 

 
 

1.1.3.0    BAUWEISE 
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 2)  
 

Innerhalb des GE offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO. 
Abweichend zu § 22 Abs. 2 BauNVO sind Baukörper bis 100 m zulässig. 

 
    
1.1.3.1        Stellplätze und Garagen  
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
  

Für den ruhenden Verkehr sind auf den einzelnen Grundstücken Parkplätze in 
genügender Anzahl für Inhaber, Beschäftigte und Besucher auszuweisen. 
Die Anzahl der Stellplätze sind gemäß der Verordnung über den Bau und 
Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze 
auszubilden. (Garagen- und Stellplatzverordnung – GaStellV) 
Stellplätze sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig.  
Zur Gestaltung der PKW-Stellplätze beachte Festsetzung 1.3.3.0. 

 
 

1.1.4.0    ABSTAND ZU STAATSSTRASSE UND BUNDESSTRASSE 
 

Entlang der Staatsstraße und der Bundesstraße ist eine anbaufreie Zone von 20 
m, gemessen vom Fahrbahnrand aus, einzuhalten. In Richtung Staatstraße darf  
Abweichend von §9 FStrG bzw. Art. 23 BayStrWG die anbaueifreie Zone 
gemäß Darstellung im gegenständlichen B – Plan geringfügig für folgende 
Nutzungen unterschritten werden. In diesem Bereich dürfen interne 
Erschließungsstraßen und Stellplätze errichtet werden.   
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1.1.5.0 BAUMFALLZONE 
 

Es ist eine Baumfallzone bis zu 25 m für angrenzende Waldbestände von 
Bebauung freizuhalten.  
 

 
1.1.6.0    FESTSETZUNG VON EMISSIONSKONTINGENTEN  

   gemäß der DIN 45691:2006-12  
 
Im Gewerbegebiet „GE Sterrmühle“ sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) 
zulässig, deren Geräusche folgendes Emmissionskontingent LEK nach DIN 45691 
weder tags (6:00 bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) überschreiten.  

                       Tabelle: Kontingente Gewerbegebiet Sterrmühle 

Zone Tags LEK,tag,i dB(A)/m²           Nachts LEK,nacht,i dB(A)/m²           

1 60 50 

2 60 50 

3 60 53 

4 60 55 

 
Werden durch die geplanten Vorhaben lediglich Teilflächen beansprucht, 
dürfen die mit Hilfe des Emmissionkontingentes, der Größe der Teilflächen und 
des Abstandes der Teilflächen zu den maßgeblichen Immissionsorten 
berechneten Immissionskontingente vom tatsächlichen Beurteilungspegel des 
Vorhabens nicht überschritten werden. 
 
Schutzbedürftige Wohnbebauungen im Sinne von Betriebsleiterwohnungen 
sind im Gewerbegebiet nicht zulässig. Zur Bundesstrasse B533 hingewandte 
Büronutzungen müssen anhand der Rasterkarten zum Verkehrlärm geplant 
und gegenbenfalls mit passiven Schallschutzmaßnahmen versehen werden. 
 
Die Immissionskontingente sind für alle maßgeblichen Immissionsorte unter 
ausschließlicher Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung 
Gl. (3) DIN 45691 zu ermitteln.  
 
Mit dem Antrag auf Neubau, Erweiterungen oder Nutzungsänderungen eines 
Vorhabens innerhalb ders Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist anhand 
der gutachterischen Untersuchungen (nach TA Lärm) von einer nach §29b 
BImSchG bekannt gegebender Messstelle nachzuweisen (Gl. 6 DIN 45691), 
dass die Beurteilungspegel die berechneten Immissionskontingente an der 
maßgeblichen Immissionsorten nicht überschreiten. Zudem sind die  
Gewerbelärmemissionen auf mögliche Immissionsorte (z.B. Büronutzung) 
innerhalb des Gewerbegebiets zur Überprüfung der Innenverhältnisse 
zu untersuchen. 
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Die Planung der Büronutzung im „GE Sterrmühle“ sollte anhand der 
Rasterkarten des Schallgutachtens der IFB Eigenschenk GmbH mit der Auftrags 
Nr. 3201224 vom 18.08.2020 erfolgen. 
 
Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des 
Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel Lr,j den Immissiosrichtwert an den 
maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet.   
 

1.1.7.0   BRANDSCHUTZ 
 

Für den baulichen Brandschutz sind die Bestimmungen der BayBO zu 
beachten. 
Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte öffentliche Straßen und Wege 
erreichbar sein. Die Flächen für die Feuerwehr auf den Grundstücken 
einschließlich ihrer Zufahrten müssen den Richtlinien über Flächen für die 
Feuerwehr und der DIN 14090 entsprechen. 
 
Die Löschwasserversorgung ist mit Überflurhydranten nach DIN 3222 als 
Ringleitung so auszulegen, dass ein Förderstrom von insgesamt mindestens  
1600 l/min. über 2 Stunden bei einem Fließdruck von 2 bar erreicht wird. 
Der Abstand der Hydranten untereinander darf nicht größer als 100 m sein. Sie 
müssen außerhalb des Trümmerschattens am Fahrbahnrand eingebaut 
werden. Wo die geforderte Leistung der Wasserleitung nicht erreicht werden 
kann und in einem Umkreis von 300 m keine unabhängige 
Löschwasserversorgung zur Verfügung steht, ist ein unterirdischer 
Löschwasserbehälter nach DIN 14230 mit 300 m³ Wasserinhalt zu erstellen. 
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1.2.0.0        BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
   (§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit Art. 81 BayBO) 
 
1.2.1.0    ÄUSSERE GESTALTUNG 
 
1.2.1.1     Bei der Gestaltung der Außenflächen der Gebäude sind blanke Metallteile    

und – Elemente sowie grelle Farben nicht zulässig. 
Es sind erdfarbene und gedämpfte Farben zulässig. 
 
 

1.2.1.2   Reflektierende Dachflächen mit einer Blendwirkung sind nicht zulässig. 
Es sind erdfarbene und gedämpfte Farben zulässig. 
 

1.2.2.0   WERBEANLAGEN 
 
1.2.2.1   Zulässigkeit von Werbeanlagen 
 

Werbeanlagen sind im räumlichen Geltungsbereich nur an der Stätte der 
Leistung zulässig. 
Die Unterkante der Traufe darf in keinem Fall überschritten werden.  

 
Ausnahmen hiervon sind nur als punktförmige Einzelzeichen bis zu  
1,0 m² Fläche an jeweils einer Stelle des Gebäudes zulässig. 
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Werbeanlagen im Vorfeld der Er-
richtung der Genehmigung der unteren Straßenverkehrsbehörde am Land-
ratsamt - entsprechend den Vorgaben der StVO - bedürfen. 
 
Die Beleuchtung ist farblich so zu gestalten, dass eine Beeinträchtigung der 
Wirkung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen ausgeschlossen wird. 
Die Leuchtstärke der Beleuchtung ist so einzustellen, dass der Verkehr auf der 
Bundes- und Staatsstraße nicht gestört wird. Eine Ablenkung und 
Blendung der Verkehrsteilnehmer ist auszuschließen. 
Es darf kein Lichtkegel auf Bundes- und Staatsstraßen fallen. 
Grundsätzlich sind Beleuchtungsanlagen als bauliche Anlagen einzustufen.  
Der Abstand zum Fahrbahnrand ist noch mit der Straßenbauverwaltung ab-
zustimmen und orientiert sich an vorstehenden Vorgaben. 

 
1.2.2.2   Art der Werbung 
 

nachstehende Werbeanlagen sind im räumlichen Geltungsbereich unzulässig: 
 
a) Großflächenwerbung (Werbeflächen größer als 2 m²) 
b) Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht 
c) Lichtwerbung in grellen Farben 
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1.3.0.0       GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 
 
1.3.1.0  Flächen und Maßnahmen zum Erhalt der vorhandenen Gehölze und         

Geländestruktur 
 

Einfriedungen, bauliche Anlagen, Geländeveränderungen, Freizeitnutzung, 
Nutzung als Lagerfläche sind nicht zulässig. 

Vorgaben E1: Erhalt des Gehölzbestandes an der Böschung und des Auwaldes 
unterhalb der Böschung. Ausfälle sind zu ersetzen. Bau-, anlagen- und 
betriebsbedingte Eingriffe infolge der Anbindung des Regenrückhaltebeckens 
an den Vorfluter sind in einem Wasserrechtsverfahren zu behandeln 
(Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung). 

1.3.2.0        Bepflanzung, Grünflächen 
 

Für die festgesetzten Bepflanzungen sind nur standortgerechte, heimische 
Arten der folgenden Auswahlliste zulässig: 

Bäume  
Acer campestre Feld-Ahorn 
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn (1. Wuchsordnung) 
Betula pendula Hänge-Birke (1. Wuchsordnung) 
Carpinus betulus Hainbuche 
Populus tremula Espe 
Prunus avium Vogel-Kirsche 
Prunus padus Trauben-Kirsche 
Quercus robur Stiel-Eiche (1. Wuchsordnung) 
Sorbus aucuparia Vogelbeere, Eberesche 
Tilia cordata Winter-Linde (1. Wuchsordnung) 
Ulmus glabra Berg-Ulme (1. Wuchsordnung)  

Sträucher  
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Corylus avellana Hasel 
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 
Euonymus europaeus Gewöhnlicher Pfaffenhut 
Frangula alnus Faulbaum 
Prunus spinosa Schlehe 
Rhamnus cathartica Purgier-Kreuzdorn 
Rosa canina Hunds-Rose 
Rosa pendulina Alpen-Rose 
Salix aurita Öhrchen-Weide 
Salix caprea Sal-Weide  
Salix cinerea Asch-Weide 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa Trauben-Holunder 
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 
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Die Pflanzweite in Hecken / flächigen Pflanzungen beträgt 1,0 - 1,5 m. Die 
Straucharten sind gruppenweise zu verwenden (in Gruppen von 2-5 
Exemplaren je Art). Es ist autochthones, zertifiziertes Pflanzmaterial gemäß eab 
(Erzeugergemeinschaft für autochthone Baumschulerzeugnisse in Bayern) zu 
verwenden (Herkunftsregion 3, Südostdeutsches Hügel- und Bergland). 

Es sind folgende Mindestpflanzqualitäten zu beachten: 
Sträucher: verpflanzte Sträucher, 4 Triebe, 60-100 cm 
Bäume in Hecken und flächigen Pflanzungen: Heister, 2x v, 150-200 cm 
Einzelbäume: Hochstämme mit StU 16-18 cm, 3x v mit Ballen oder 
vergleichbare Solitärqualität. 

Die festgesetzten Gehölze sind dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind zu ersetzen. 
Die angestrebte Gehölzentwicklung ist durch geeignete Maßnahmen der 
Entwicklungspflege sicherzustellen. Hoher Konkurrenzdruck durch Gräser, 
Ruderalpflanzen ist durch Mahd oder Mulchung der Flächen zu reduzieren. 
 

Vorgaben Pflanzzone P1: 

Pflanzung einer Hecke aus standortheimischen Sträuchern und auf Höhe 
vorhandener Schutzeinrichtungen auch Bäumen. Die Gehölzarten sind aus 
obiger Liste auszuwählen. Es sind mindestens 7 verschiedene Gehölzarten zu 
verwenden. Bezogen auf die Größe der Pflanzzone ist eine Pflanzdichte von 
mindestens 1 Stück je 4 m² sicherzustellen.  
Bepflanzungen näher als 7,5 m zur Fahrbahnkante der Bundesstraße sind nur 
im Bereich vorhandener Schutzeinrichtungen zulässig. Bäume sind nur im 
Bereich vorhandener Schutzeinrichtungen zulässig.  
 

Vorgaben Pflanzzone P2: 

Pflanzung als 2-reihige Strauch-Hecke. Die Gehölzarten sind aus obiger Liste 
auszuwählen. Es sind mindestens 5 verschiedene Gehölzarten je 
vorgeschlagenem Grundstück zu verwenden. Breite der Pflanzzone 5 m.  
 

Vorgaben Pflanzzone P3: 

Pflanzung als 2-reihige Strauch-Hecke. Die Gehölzarten sind aus obiger Liste 
auszuwählen. Es sind mindestens 5 verschiedene Gehölzarten je Pflanzzone zu 
verwenden. Pflanzungen nur außerhalb der 7,5 m Zone der Staatsstraße. Breite 
der Pflanzzone 5 m. 
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Vorgaben Pflanzzone P4: 

Pflanzung als 2-reihige Baum-Strauch-Hecke. Die Gehölzarten sind aus obiger 
Liste auszuwählen. Es sind mindestens 5 verschiedene Gehölzarten je 
vorgeschlagenem Grundstück zu verwenden. Der Mindestbaumanteil beträgt 
15%. Bäume sind außerhalb der Leitungsschutzzone und, wenn Böschungen 

entstehen, möglichst nahe der Böschungsoberkante zu pflanzen. Breite der 
Pflanzzone 5 m. 
 

Einzelbaumpflanzungen: 

Die Gehölzarten sind aus obiger Liste (Bäume) auszuwählen. 
Bäume entlang der Erschließungsstraße: Die Bäume sind in der 
Verkehrsgrünfläche bzw. auf den Baugrundstücken entlang der 
Erschließungsstraße jedoch außerhalb von Leitungsschutzzonen zu pflanzen. 
Der Abstand zwischen den einzelnen Bäumen beträgt ca. 8,0 m. 
Bei Einzelbaumpflanzungen ist je Baum ein durchwurzelbares Substrat mit einer 
Fläche von mindestens 16 m² vorzusehen. Eine Überdeckung der Pflanzfläche 
ist bei Einsatz eines Baumschutzgitters und/oder von geeigneten 
Wurzelschutzelementen sowie Bewässerungs- und Belüftungseinrichtungen 
zulässig. 
 

Nicht zulässige Bepflanzung: 

Die Pflanzung von landschaftsfremd wirkenden Gehölzen wird an den 
Grundstücksgrenzen ausgeschlossen (bizarr wachsende und buntlaubige 
Arten; Säulen-, Hänge-, Trauer- und Kugelformen, insbesondere Blaufichten, 
Thujen, Scheinzypressen). 
 

Fassadenbegrünung: 

Bei geschlossenen Fassadenflächen mit einer Länge von über 20 m sind 
Fassadenbegrünungen vorzusehen. Je 5 m Lauflänge ist eine Kletterpflanze 
aus der beigefügten Auswahlliste zu pflanzen und ggf. eine artgerechte 
Wuchshilfe anzubringen. 

 

Artenliste für zu verwendende Kletterpflanzen: 
 

• Clematis i. Sorten 

• Hedera helix (Wildform oder in Sorten) 

• Lonicera caprifolium 

• Lonicera heckrotii i. Sorten 

• Parthenocissus quinquefolia i. Sorten 

• Parthenocissus tricuspidata i. Sorten 

• Kletterrosen in Sorten 
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1.3.3.0       Durchgrünung Baugrundstücke, PKW – Stellplätze 
 

In festgesetzten Grünflächen sind Schotter- oder Steinschüttungen nicht 
zulässig. Die nicht versiegelten Bereiche der Grundstücke sind zu bepflanzen 
oder anzusäen.  

Die Parzellengrenzen innerhalb des Baugebietes sind durch 2-reihige Hecken 
mit standortheimischen Gehölzen einzugrünen. Weitere Vorgaben siehe 1.3.2. 

Auf PKW-Stellplätzen sind ausschließlich versickerungsfähige Beläge zulässig (z. 
B. Rasengittersteine, breitfugiges Pflaster, wassergebundene Decken). 
Alternativ ist die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers in 
ausreichend versickerungsfähige Grünflächen möglich. 

Je 5 PKW-Stellplätzen ist ein standortheimischer Laubbaum in 
Hochstammqualität gemäß obiger Artenliste oder ein stadtklimaresistener 
Laubbaum gemäß nachfolgender Auswahlliste zu pflanzen. 

Alnus spaethii       Purpur-Erle 
Gingko biloba       Ginkgobaum 
Robinia pseudoacacia     Robinie,Scheinakazie 
Tilia tomentosa ´Brabant´     Brabanter Silber-Linde. 

 

1.3.4.0        Einfriedungen, Geländeveränderungen, Stützmauern 
 

Als Einfriedungen sind freiwachsende Hecken aus standortheimischen 
Gehölzen oder Holzlatten-, Metall- und Maschendrahtzäune bis max. 2 m 
Höhe zulässig. Durchgehende Zaunsockel sind nicht zulässig (ausschließlich 
Punktfundamente zulässig). Der Abstand zwischen Boden und Zaunfeld muss 
mindestens 15 cm betragen. 

Einfriedungen sind im Bereich festgesetzter Pflanzzonen nur auf der Innenseite 
der Bepflanzung zulässig. Stütz- und Böschungsmauern sind im Bereich 
festgesetzter Pflanzzonen nicht zulässig.  

Aufschüttungs- / Abgrabungsböschungen sind als bepflanzte Böschungen zu 
gestalten, maximale Böschungsneigung 1:1,5. 

In GE a sind Aufschüttungen bis max. 664,00 m ü.NN und Abgrabungen bis 
max. 660,50 m ü.NN zulässig (entsprechend Anlage 1.2 Geländeschnitte). 
In GE b sind Aufschüttungen bis max. 666,50 m ü.NN und Abgrabungen bis 
max. 663,50 m ü.NN zulässig (entsprechend Anlage 1.2 Geländeschnitte). 

Aufschüttungen und Abgrabungen dürfen nicht unmittelbar aneinander 
angrenzen. Sie müssen über die Grundstücksfläche so ausgeglichen werden, 
dass die Nachbargrundstücke nicht beeinträchtigt werden. 

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 2,0 m über Gelände zulässig. 
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1.3.5.0        Beleuchtung 
 

Für die Außenbeleuchtung, dazu zählen auch beleuchtete Werbeanlagen, 
sind ausschließlich Natriumdampflampen oder LED-Lampen zulässig. Es sind 
warmweiße Lichtquellen ohne UV-Licht-Emissionen zu wählen. Die Beleuchtung 
ist auf das erforderliche Maß (bezogen auf Helligkeit und Anzahl der 
Leuchtpunkte) zu reduzieren. Vor allem in Richtung der freien Landschaft im 
Norden und Westen ist die Beleuchtung zu reduzieren. Die Lichtstrahlung ist 
nach unten zu richten. Horizontal oder nach oben abstrahlende 
Beleuchtungen sind nicht zulässig.   

 

1.3.6.0        Schutz des Mutzenwinkler Bachs und dessen Mühlbach vor Stoffeinträgen  
 

Während der gesamten Bauzeit sind ausreichend dimensionierte Rückhalte- 
und Abschirmvorrichtungen vorzusehen, die einen Eintrag von Bodenteilen aus 
dem Baufeld in das Gewässer unterbinden. Die Vorrichtungen sind in 
geeigneter Weise zu überwachen und ggf. zu ertüchtigen (Räumung etc.). 

Der Baubetrieb darf nicht über die bachbegleitende Zone (Grünweg) laufen, 
sondern muss über die Erschließungsstraße / den Bereich der Kanaltrasse 
erfolgen. 

 

1.3.7.0        Sicherungs- und Schutzmaßnahmen 
 

Die Fläche M1 ist während der Baumaßnahmen durch einen Bauzaun oder 
einen stabilen Holzzaun zu sichern. 

Der Bestand der Verschiedenblättrigen Kratzdistel (Cirsium heterophyllum) ist in 
geeignete Grün- oder Ausgleichsflächen im Vorhabensumfeld zu verpflanzen. 

 

1.3.8.0        Gehölzrodungen 
 

Die Beseitigung von Gehölzen hat außerhalb der Vogelbrutzeit zu erfolgen 
(also keine Rodungen im Zeitraum März – September).  

 
1.3.9.0        Maßnahmen zum Schutz des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 
 

Einfriedungen, bauliche Anlagen, Geländeveränderungen, Freizeitnutzung, 
Nutzung als Lagerfläche sind nicht zulässig. 

Pflege und Aufwertung von Extensivgrünland (M1) = CEF-Maßnahme: 2-
schürige Mahd mit erstem Schnitt bis 14. Juni und zweitem Schnitt ab 01. 
September. Das Mähgut ist abzutransportieren. Weder Düngung, noch Einsatz 
von Pestiziden oder von Schlegelmulchmähern sind zulässig. Je Mähgang sind 
10% der Fläche als Rückzugsbereich zu belassen (rotierender Bracheanteil). 
Ziel ist die Entwicklung einer artenreichen Magerwiese mit Großem  
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Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis). Bei Bedarf erfolgt eine 
Ergänzungspflanzung mit Großem Wiesenknopf (es müssen mind. 25 gut 
entwickelte Einzelpflanzen vorhanden sein). Vorlaufzeit der CEF-Maßnahme: 
mind. 1 Jahr.  

Entwicklung von Extensivgrünland (M2): Befahren während der Bauphase ist 
soweit möglich zu unterlassen. Keine Anlage von Baustraßen. Ablagerungen 
sind nicht zulässig. Pflegeregime entsprechend M1. 

Entwicklung einer Hochstaudenflur (M3) = CEF-Maßnahme: jährlich rotierende 
Mahd von 50% der Fläche Mitte September. Das Mähgut ist 
abzutransportieren. Weder Düngung, noch Einsatz von Pestiziden oder von 
Schlegelmulchmähern sind zulässig. Bei expansivem Auftreten von Neophyten 
(z.B. Indisches Springkraut (Impatiens glandulifera)) erfolgt übergangsweise 
Mahdregime wie M1. 
Ziel ist die Entwicklung einer Hochstaudenflur mit Großem Wiesenknopf 
(Sanguisorba officinalis). Bei Bedarf erfolgt eine Ergänzungspflanzung mit 
Großem Wiesenknopf (es müssen mind. 25 gut entwickelte Einzelpflanzen 
vorhanden sein). Vorlaufzeit der CEF-Maßnahme: mind. 1 Jahr.  
Vergrämen vor Baubeginn: Der Eingriffsbereich ist im Jahr vor der 
Baufeldräumung durch Mahd ungünstig für die Eiablage zu gestalten, indem 
die Eiablage- und Larvenfutterpflanze Großer Wiesenknopf (Sanguisorba 

officinalis) nicht zur Blüte gelangt. Die erste Mahd erfolgt Anfang Juni. Sich im 
Nachgang entwickelnde Wiesenknopfblütenstände sind durch regelmäßige 
Nachmahden bis Mitte August zu entfernen. 

 

1.3.10.0      Maßnahmen zum Schutz der Zauneidechse 
 

Anlage von Riegelelementen als Lebensraum für die Zauneidechse mit mind. 1 
Jahr Vorlaufzeit gemäß Schemaschnitt im Anhang vor flächiger Beseitigung 
des bestehenden Lebensraumes. Als Materialien sind zu verwenden: 
regionaltypisches Steinmaterial, Wurzelstöcke, Totholz, Reisig, Sand, 
Oberboden. Die angelegten Habitate müssen als Winterquartier geeignet sein. 

Vor der Baufeldfreimachung erfolgt ein Vergrämen und ggf. Abfangen und 
Verlagern der Zauneidechsen aus dem Eingriffsbereich. 

 

1.3.11.0      Umweltbaubegleitung 
 

Bei den Maßnahmen in Verbindung mit dem Regenrückhaltebecken, den 
Maßnahmen zum Schutz des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings und der 
Zauneidechse, sowie bei der Verpflanzung der Verschiedenblättrigen 
Kratzdistel und den Maßnahmen zum Schutz der Gewässer ist die Beteiligung 
einer qualifizierten Umweltbaubegleitung notwendig. 

Bei den Erstgestaltungsmaßnahmen der externen Ausgleichsflächen ist die 
Beteiligung einer qualifizierten Umweltbaubegleitung notwendig. 
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 1.3.12.0     Maßnahmenumsetzung, Freiflächengestaltungsplan 
 

Die Durchführung der CEF-Maßnahmen hat rechtzeitig vor dem geplanten 
Baubeginn mit der entsprechenden Vorlaufzeit zu erfolgen. 

Die Durchführung der Pflanz- und Entwicklungsmaßnahmen auf öffentlichem 
Grund hat spätestens in der an die Fertigstellung der Erschließung und des 
Regenrückhaltebeckens anschließenden Pflanz-/ Vegetationsperiode zu 
erfolgen. 

Die Durchführung der Pflanzmaßnahmen auf Privatgrund hat spätestens in der 
an die Gebäudefertigstellung anschließenden Pflanz-/Vegetationsperiode zu 
erfolgen. 

Zu pflanzende Gehölze sind dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind zu ersetzen. 

Für die festgesetzten eingriffsminimierenden Maßnahmen (Beläge, Einfriedung, 
Bepflanzung) und für die mit erdbaulichen / wasserbaulichen Maßnahmen 
und Bepflanzungen verbundenen (Ausgleichs-) Maßnahmen ist ein fachlich 
qualifizierter Freiflächengestaltungsplan als Bestandteil des Bauantrags 
vorzulegen. Die Verpflichtung zur Vorlage eines fachlich qualifizierten 
Freiflächengestaltungsplanes gilt auch für Vorhaben mit einer Freistellung 
gemäß Art. 58 BayBO. 

 

1.3.13.0      Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
 

Der ermittelte Kompensationsbedarf von 16.529 m² wird teilweise im Baugebiet 
(Flächen M1 – M3) sowie extern auf den Flurstücken 2092/0 Gemarkung 
Hilgenreith (Teilfläche), 5341/0 Gemarkung Innernzell (Teilfläche) und 2602/0 
Gemarkung Hilgenreith (Teilfläche) gemäß beigefügten Maßnahmenplänen 
erbracht.  

Mit Rechtskraft des Bebauungsplans sind die festgelegten Ausgleichsflächen 
an das Ökoflächenkataster des Bayerischen Landesamts für Umwelt zu 
melden.  
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 1.4.0.0   FESTSETZUNGEN UND HINWEISE DURCH PLANZEICHEN 
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1.5.0.0   Hinweise  

 
1.5.1.0       ARTENSCHUTZ 
 

Aufgrund der geänderten Rechtslage hinsichtlich des europäischen 
Artenschutzrechts darf die Baufeldfreimachung nur außerhalb der 
Vogelbrutzeiten erfolgen, also zwischen 30. September und 1. März. 
Andernfalls ist für das Einzelbauvorhaben bei der Regierung von Niederbayern 
die Zulassung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme (§ 45 Abs. 7 Satz 5 
BNatSchG) zu beantragen oder Antrag auf Befreiung (§ 67 Abs. 1 Satz 1 
BNatSchG) von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu stellen. 

 
 
1.5.2.0        BEPFLANZUNG DER FREIFLÄCHEN 
 

Die Vorschriften der Art 47 und 48 AGBGB über Grenzabstände sind zu 
beachten. Hiernach ist für Gehölze über 2 m Höhe ein Grenzabstand von 
mindestens 2 m, zu landwirtschaftlichen Flächen mindestens 4 m einzuhalten. 
Bei der Durchführung von Baum- und Strauchpflanzungen im Bereich der 
Erdkabel der Versorgungsunternehmen ist ein beidseitiger Abstand von 2,50 m 
einzuhalten. Sollte dieser Mindestabstand unterschritten werden, sind im 
Einvernehmen mit dem Energieversorgungsunternehmen geeignete 
Schutzmaßnahmen durchzuführen. 
 

 
1.5.3.0   FESTSETZUNG VON EMISSIONSKONTINGENTEN 
 

In den Einzelgenehmigungsverfahren soll durch die Bauaufsichtsbehörde nach 
§ 1 Absatz 4 BauVorlV die Vorlage schalltechnischer Gutachten angeordnet 
werden. Qualifiziert nachzuweisen ist darin für alle maßgeblichen 
Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm, dass die zu erwartende 
anlagenbezogene Geräuschentwicklung durch das jeweils geplante 
Vorhaben mit den als zulässig festgesetzten Emissionskontingenten LEK 
respektive mit den damit an den maßgeblichen Immissionsorten 
einhergehenden Immissionskontingenten LIK übereinstimmt. Dazu sind die 
Beurteilungspegel unter den zum Zeitpunkt der Genehmigung tatsächlich 
anzusetzenden Schallausbreitungsverhältnissen (Einrechnung aller 
Zusatzdämpfungen aus Luftabsorption, Boden- und Meteorologieverhältnissen 
und Abschirmungen sowie Reflexionseinflüsse) entsprechend den geltenden 
Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (in der Regel nach der TA Lärm) zu 
ermitteln und vergleichend mit den Immissionskontingenten zu bewerten, die 
sich aus der vom jeweiligen Vorhaben in Anspruch genommenen Teilfläche 
der Emissionsbezugsfläche nach der festgesetzten Berechnungsmethodik der 
DIN 45691:2006 12 errechnen. 
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Die Bauwerber müssen in geeigneter Weise dafür Sorge zu tragen, dass die 
Verkehrsteilnehmer auf den Bundes- und Staatsstraßen durch die Elemente der 
Photovoltaikanlage nicht geblendet oder irritiert werden.  
 
Die Bauwerber müssen für Ihre Bauvorhaben ein Schallgutachten erstellen las-
sen. Im Zuge dessen muss sichergestellt werden, dass die festgesetzten Schall-
schutzanforderungen eingehalten werden. Auch mögliche Beeinträchtigun-
gen durch Photovoltaikanlagen müssen dabei berücksichtigt werden. 

 
  
1.5.4.0       DULDUNGSPFLICHT 
 

Die durch ordnungsgemäße Bewirtschaftung der angrenzenden land-
wirtschaftlichen Nutzflächen auftretenden Immissionen sind zu dulden. 
 

 
1.5.5.0       INFRASTRUKTUR 
 

Deutsche Telekom: 
Zur Abstimmung der Bauweise und für die rechtzeitige Bereitstellung der 
Telekommunikationsdienstleistungen sowie zur Koordinierung mit Straßenbau- 
bzw. Erschließungsmaßnahmen der anderen Versorger ist es dringend 
erforderlich, dass der Bauwerber sich rechtzeitig, mindestens jedoch drei 
Monate vor Baubeginn, mit dem zuständigen Ressort PTI 12, Bajuwarenstraße 
4, 93053 Regensburg, Tel. 0800-3309747 in Verbindung setzt. 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien der 
Telekom Deutschland GmbH muss weiterhin gewährleistet bleiben. Die 
Verkehrswege sind den vorhandenen umfangreichen 
Telekommunikationslinien anzupassen, so dass diese nicht verändert oder 
verlegt werden müssen. 

 
Bayernwerk Regen AG: 
zur elektrischen und gastechnischen Versorgung des geplanten Gebietes sind 
Niederspannungskabel, Verteilerschränke, Rohrleitungen und Straßenkappen 
für die Armaturen erforderlich. Für die Unterbringung der Anlagenteile in den 
öffentlichen Flächen sind die einschlägigen DIN-Vorschriften DIN 1998 zu 
beachten. Eine  Gasrohr- bzw. Kabelverlegung ist in der Regel nur auf 
Gehwegen,Versorgungsstreifen, Begleitstreifen oder Grünstreifen ohne 
Baumbestand möglich. 
Im überplanten Bereich sollen neue Anlagenteile der Bayernwerk AG erstellt 
werden. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbauträger und anderer Versorgungsträger ist es notwendig, 
dass der Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich 
frühzeitig (mindestens drei Monate) vor Baubeginn der Bayernwerk AG 
schriftlich mitgeteilt wird. 
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Nach § 123 BauGB sind die Gehwege und Erschließungsstraßen soweit 
herzustellen, dass Gasrohre und Erdkabel in der endgültigen Trasse verlegt 
werden können. 
 
Bei der Bayernwerk Netz GmbH dürfen für Kabelhausanschlüsse nur 
marktübliche Einführungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht 
sind, verwendet werden. Prüfnachweise sind vorzulegen. 
 

 
1.5.6.0       DACHGESTALTUNG 
 

Für jedes Gebäude wird eine Nutzung der Sonnenenergie mittels Solaranlagen 
oder Photovoltaikanlagen empfohlen. Der jeweilige Bauherr der Vorhaben hat 
dafür Sorge zu tragen, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der 
Staatsstraße und der Bundesstraße nicht durch etwaige Blendwirkungen 
beeinträchtigt wird. Alternativ wird die Anlage von Gründächern empfohlen. 

 
 
1.5.7.0      BELEUCHTUNG 
 

Weitere sinnvolle Maßnahmen zur Reduzierung der Lichtverschmutzung und 
der Auswirkungen auf Insekten sind:  

• Einsatz geschlossener Leuchtengehäuse 
• Wahl geringer Lichtpunkthöhen  
• Einsatz von Zeitschaltuhren, Dimmern und Bewegungsmeldern zur 

bedarfsgerechten Steuerung der Beleuchtung 
• Reduzierung der Beleuchtungsstärke und der Beleuchtungsdauer 

 
 

 
1.5.8.0      BAUMWURFSTATIK 

 
Im Südwesten des Baufensters auf Fl.st. 2223 ist Baumbestand vorhanden. Zu 
diesem wird ein, den Sicherheitsanforderungen entsprechender Abstand zu 
der zulässigen Bebauung erforderlich. Die Gebäude im Fallbereich sind so zu 
errichten, dass eine Gefährdung der Bewohner durch umstürzende Bäume 
ausgeschlossen werden kann. Insbesondere ist auf eine entsprechende 
statische Ausbildung von Dach und Gebäude sowie auf geeignete 
Maßnahmen gegen in das Gebäude eindringende Äste zu achten. Im 
Regelfall ist die Erstellung einer auf die besondere Situation abgestimmten 
statischen Berechnung (Baumwurfstatik) notwendig. 
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§ 3 Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Innernzell, den ……………….  

 

  

   ......................................... 
   Josef Kern 
   Erster Bürgermeister 

 
 
 
 
 
. 
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2.0.0.0   Begründung  
 
2.1.0.0        Allgemein 
 

Die Änderung des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes für das  
Industriegebiet GE - Sterrmühle dient der Erweiterung des bestehenden 
Gewerbegebietes Sterrmühle.  
 
Es sind mehrere Bauinteressenten an die Gemeinde herangetreten, die sich im 
Gemeindegebiet ansiedeln möchten. In den bestehenden Gewerbegebieten 
kann der Bedarf nicht mehr gedeckt werden. 
 
Der Standort der gegenständlichen Bebauungsplans hat sich als 
Erweiterungsmöglichkeit mit Anbindung an das bestehende Gewerbegebiet  
abgezeichnet. Dieser liegt im Außenbereich. Das Anbindungsgebot kann in 
diesem Fall zum bestehenden Gewerbegebiet eingehalten werden. 
Dadurch steht der gegenständliche B – Plan  nicht im Wiederspruch zu den 
regionalplanerischen Zielen. 
 
Der Flächennutzungsplan Innernzell wird im Parallelverfahren mittels Deckblatt 
Nr.15  geändert. 
 
Die Gesamtfläche des Geltungsbereiches GE  - Sterrmühle beträgt ca. 31.600 
m². 
 
Der erforderliche Grunderwerb wurde seitens der Gemeinde Innernzell bereits 
getätigt.  
 
Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurnummern: 
2220, 2223, 2219, 2082 der Gemarkung Hilgenreith. 
 
Das Plangebiet liegt auf einer Höhenlage von ca. 658 – 671 m ü.NN. 
 
Durch die Lage direkt an der B 533 ist die Fläche von der B 533 gut einsehbar 
(Nordwest- Hang). Das Landschaftsbild wird durch die Lage im Außenbereich  
beeinträchtigt. Im Rahmen der  Minimierungsmaßnahmen können lediglich 
Eingrünungen festgesetzt werden. Des Weiteren kann das gegenständliche 
Gewerbegebiet durch Geländemodellierung gegenüber  
der Bundesstraße abgesenkt werden. In Kombination kann die die Wirkung für 
das Landschaftsbild minimiert werden. 
Wichtig ist dabei, dass die Festsetzungen für die Obergrenze der 
Gebäudehöhe einschließlich Dachkonstruktion sowie die maximal zulässigen 
Abgrabungen und Aufschüttungen eingehalten werden. Die Baukörper sollen 
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Sich in Ihre Höhenlage und Ausdehnung in Richtung Erschließungsstraße mit 
Wendehammer orientieren und sich somit in die vorhandene Geländesenke 
einbetten. 
 
Zur Absicherung  der Verträglichkeit der Bauleitplanung mit der 
Schutzbedürftigkeit der Nachbarschaft vor unzulässigen anlagenbezogenen 
Lärmemissionen wurde durch die IFB Eigenschenk GmbH, Mettener Strasse 33, 
94469 Deggendorf mit Datum vom 20.08.2020 ein schalltechnisches 
Gutachten erstellt, das für für das geplante Gewerbegebiet “GE Sterrmühle“ 
unter Berücksichtigung der schalltechnischen Vorbelastung aus dem 
bestehenden Gewerbegebiet „GEe Hilgenreith“ die maximal zulässigen 
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 ermittelt. 
 
 
Die Erschließung ist durch die vorhandenen Einrichtungen für Trinkwasser und 
Stromversorgung gesichert, oder wird im Zuge der Erschließungsplanung 
ausgebaut. 
 
Wasserversorgung/Wasserschutzgebiete 
 
Die Gemeinde arbeitet parallel an der Sicherstellung der Wasserversorgung 
mit Integration einer Druckerhöhungsanlage. Zudem wird geprüft ob ggf. das 
Wassernetz zusätzlich redundant an die Wasserversorgung der WBW 
angeschlossen werden soll. Falls erforderlich wird ein Wasserrechtsverfahren 
eingeleitet bzw. fortgeführt. 
 
Niederschlagswasser 
 
Nach dem gemeinsamen Abstimmungstermin am 16.01.2018 mit Hr. Dr. Albin 
Schramm wurde das Ingenieurbüro Pichlmeier beauftragt, das 
Wasserrechtsverfahren für die Regenrückhaltung durchzuführen.  
 
Die Lage und die Dimensionierung am gegenständlichen Standort des 
Regenrückhaltebeckens wurde vorab mit dem Wasserwirtschaftsamt 
abgestimmt. Dadurch werden kurze Leitungswege zum Vorfluter sichergestellt. 
 
Abwasser 
 
Das Abwasser kann an den öffentlichen Kanal angeschlossen und der 
Kläranlage Innernzell zugeleitet werden. 
Nicht verunreinigtes Oberflächenwasser ist soweit technisch möglich auf den 
Flächen innerhalb des Geltungsbereiches zu versickern, der wasserrechtliche 
Nachweis ist den Bauantragsunterlagen beizulegen. 
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Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete 
 
Beim gemeinsamen Abstimmungstermin am 16.01.2018 mit Hr. Dr. Albin 
Schramm wurde 
die Einschätzung zum wassersensiblen Bereich des Mutzenwinkler Baches 
nochmals erläutert. Es wird von der Gemeinde die Auffassung vertreten, dass  
 
das Plangebiet keinen überschwemmungsgefährdeten Bereich darstellt. Die 
Darstellung als wassersensibler Bereich berücksichtigt nicht das Gefälle zum 
Mutzenwinkler Bach. In der gegenständlichen Bauleitplanung kann aber der  
 
Hochwasserschutz durch die naturschutzrechtlich erforderliche Uferzone zum 
Bach sowie durch die zulässigen Aufschüttungen im Nutzungsbereich GEa 
verbessert und sichergestellt werden. Die Gemeinde sieht daher keinen 
zusätzlichen Handlungsbedarf. 
 
Erschließung  
 
Mit dem Staatlichen Bauamt hat am 28.01.2019 ein Abstimmungstermin 
stattgefunden. Bei dem Abstimmungstermin wurde erläutert, dass der 
Straßengrund soweit erforderlich in den Geltungsbereich mit eingebunden 
bleibt. Für die Übersichtlichkeit der Planung ist dies unvermeidbar, zumal die 
direkt angrenzende  Staatsstraße und die Bundesstraße maßgeblichen Einfluss 
auf die gegenständliche Planung haben. Man wird aber keine 
grünordnerischen Festsetzungen auf dem Straßengrund machen. Die 
Darstellung dient überwiegend zur redaktionellen Darstellung der Bezüge 
zwischen Straßen und Baugebiet. Aus diesem Grund bleibt die Darstellung des 
Straßenraums innerhalb des Geltungsbereichs erhalten. 
Die Gemeinde Innernzell erachtet die Unterschreitung der Anbauverbotszone 
zur Staatsstraße als vertretbar da die Übersichtlichkeit und die Leichtigkeit des 
Verkehrs nicht beeinträchtigt ist. Zur Verdeutlichung wurden für die 
gegenständliche Bauleitplanung weitere Geländeschnitte erstellt um die 
Bezüge mit Geländeveränderung und Bebauung darzustellen. Das staatliche 
Bauamt wird weiterhin gebeten, der Reduzierung des Abstandes zuzustimmen. 
Die Gemeinde Innernzell sieht überwiegend keine Geländeveränderungen im 
öffentlichen Straßenraum vor. Lediglich zur Bundesstraße sieht es die 
Gemeinde als erforderlich an, den verbleibenden Wall (wie in den Schnitten 
und in der Planung dargestellt) in sehr geringem Umfang abzuflachen. Die 
Ursache liegt in den zulässigen Geländeveränderungen. 
Dadurch kann die Einbindung in das Landschaftsbild verbessert werden. 
In Abstimmung mit der Straßenbauverwaltung werden die erforderlichen 
Schutzeinrichtungen bei der Umsetzung der Baumaßnahm festgelegt. 
 
Würde man bei der inneren Erschließung der Bauflächen die 40 m nach dem 
Einmündungsbereich einhalten, dann könnte die östliche Parzelle überhaupt 
nicht und die nordöstliche Parzelle nur vermindert erschlossen werden. 
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Deshalb muss der Abstand zum Einmündungsbereich verringert werden ohne 
die Sicherheit im Straßenverkehr zu beeinträchtigen. 

 
Die Gemeinde Innernzell legt daher folgende Abstände fest: 
 
- Auf der rechten Fahrspur der Erschließungsstraße mindestens 25 m zum 
Einmündungsbereich der Staatsstraße. Dadurch können 3 LKW – Längen mit je 
18 m Länge untergebracht werden, ohne die Leichtigkeit des Verkehrs zu 
beeinträchtigen. Diese Anzahl der LKW ist für die Größe des Baugebietes 
angemessen. 
 
- Auf der linken Fahrspur der Erschließungsstraße mindestens 17 m zum 
Einmündungsbereich der Staatsstraße. Auf dieser Seite können die LKW 
vorgelagert den Wendehammer nutzen ohne einen Rückstau auf die  
Staatsstraße zu verursachen.  
 
- Die Gemeinde erwartet eine kleingliedrige Bebauung mit Betriebsflächen 
von ca. 3.000 bis 5.000 m². Die Gemeinde sieht den oben genannten 
Rückstaubereich als absulute Ausnahmesituation. Daher wird an der Planung 
festgehalten. 
 
Am 28.01.2020 hat ein Abstimmungstermin bzgl. der Stellungnahme zur ersten 
Auslegung stattgefunden. Dabei wurden die Inhalte und die weitere 
Vorgehensweise abgestimmt.  
Außerdem wurde die Anzahl und Art der zulässigen Zufahrtsbereiche 
besprochen. 
Die Linksabbiegespur wurde mit dem Staatlichen Bauamt abgestimmt und 
entsprechend in die Planung übernommen. 
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Die bestehende Pflegezufahrt zum Regenrückhaltebecken wird in sehr 
geringem Umfang genutzt. Die Anbindung an die neue Erschließungsstraße 
wurde geprüft. Es wäre aber nur möglich, genau im Einmündungsbereich 
anzubinden. Dort sieht die Gemeinde eine größere Beeinträchtigung des 
Verkehrs als bei der bestehenden/ erprobten Zufahrt.  Aus diesem Grund ist es 
aus der Sicht der Gemeinde erforderlich, die bestehende Zufahrt beizu-
behalten. 
 
Die bestehende Pflegezufahrt zur Uferzone und zum Regenrückhaltebecken 
muss beibehalten werden. Alle anderen Einmündungen werden aufgelassen. 
Die bestehende Anbindung zur B 533 wird aufgelassen und zurückgebaut. 
Die Sichtdreiecke/Sichtfelder wurden in die Planung eingearbeitet. 
Der Geltungsbereich wurde an die Forderungen des Staatlichen Bauamtes 
angepasst. 
 
Bezüglich des Erschließungsweges zum geplanten Regenrückhaltebecken wird 
die Festsetzung 1.4.3.0 Grünweg ergänzt: „Der Weg darf nur für den Unterhalt 
des Regenrückhaltebeckens und zur Pflege der öffentlichen Grünflächen ge-
nutzt werden.“ 
 
Die Kreuzungsvereinbarung wurde bereits von der Gemeinde an die Straßen-
bauverwaltung übermittelt. 
 
Für die Überwachung der Herstellung der Anbindung wurde bereits ein Sicher-
heitsauditor beauftragt. 
 
Es werden nur die Kreuzungen und Einmündungen wie sie in der Planung fest-
gelegt wurden erhalten. 
 
Die Sichtdreiecke/ Sichtfelder werden in den Unterlagen redaktionell ergänzt. 
Sichtdreieck für Linksabbieger bei der Abbiegespur und bei der Einmündung 
zum Regenrückhaltebecken. 
  
Die Gemeinde sichert dauerhaft die Herstellung der erforderlichen Sicht. 
 
Für die geplanten Maßnahmen im gegenständliche Plangebiet wird das 
erforderliche Wasserrechtsverfahren durchgeführt.  
 
Aktuell sind alle bekannten Leitungsverläufe in der gegenständlichen Planung 
dargestellt. 
 
Müssen zusätliche Leitungen im Zuge der Erschließungsplanung im Straßen-
grund von Bundes- und Staatsstraßen eingebaut werden, dann wird der erfor-
derliche Gestattungsvertrag mit der Straßenbauverwaltung abgeschlossen. 
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Für den geplanten Geländeabtrag schließt die Gemeinde einen Nutzungsver-
trag mit der Straßenbauverwaltung ab. Die anfallenden Kosten werden von 
der Gemeinde übernommen. 
 
 
Der geplante Abtrag von Straßengrund wir ausschließlich von der Gemeinde 
durchgeführt.  
 
Nach aktuellem Kenntnisstand sind keine weiteren Versorgungs- bzw. Entsor-
gungsleitungen vorhanden. Sollten im Zuge der Erschließungsplanung weitere 
Versorgungs- bzw. Entsorgungsleitungen gefunden werden, dann werden die  
bestehenden Gestattungsverträge geprüft und ggf. angepasst. 
 
Im Zuge der Erschließungsplanung werden die einschlägigen Normen und 
Richtlinien eingehalten, um die Sicherhteit der bestehenden Straßen zu ge-
währleisten. 
 
Beseitigung von Straßenbegleitgrün im Zuge der geplanten Erschließung bzw. 
Geländeveränderung wird mit dem Staatlichen Bauamt abgestimmt. 
Es sind keine Festsetzungen auf Straßengrund getroffen. Straßengrund wird 
nicht für Ausgleichsmaßnahmen verwendet. Die Abstandsvorgaben sind ein-
gehalten, beachte insbesondere Festsetzung 1.3.2.0. 
 
 

  Immissionsschutz 
 

Die relevanten Immissionsorte, die Wechselwirkung zu benachbarten 
Gewerbegebieten sowie der Straßenverkehrslärm wurden untersucht und 
aufeinander abgestimmt. Das Ergebnis wurde in die Planung eingearbeitet. 
Betriebsbereiche im Sinne der Störfallverordnung sowie Wohnnutzungen 
werden im GE Sterrmühle ausgeschlossen 
Für die gegenständliche Planung wurde ein Immissionstechnischer Bericht er-
stellt. Daraus geht hervor, dass keine aktiven Schallschutzmaßnahmen 
erforderlich sind. 
 
 
Naturschutz 
 
In der Entwurfsfassung zum Bebauungs- und Grünordnungsplan wurden 
Bestandserfassung, Konfliktanalyse, artenschutzrechtliche Aspekte sowie 
grünordnerische Festsetzungen ergänzt. Der naturschutzrechtliche Ausgleich 
erfolgt teilweise im Geltungsbereich des Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes, überwiegend auf einer externen gemeindeeigenen 
Fläche. Die Standortwahl der Ausgleichsfläche wurde mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt. 
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Baumwurfstatik 
 
Im Südwesten des Baufensters auf Fl.st. 2223 ist Baumbestand vorhanden. Zu 
diesem wird ein, den Sicherheitsanforderungen entsprechender Abstand der 
zulässigen Bebauung nicht vollständig eingehalten. Die Gebäude im 
Fallbereich sind so zu errichten, dass eine Gefährdung der Bewohner durch 
umstürzende Bäume ausgeschlossen werden kann. Insbesondere ist auf eine 
entsprechende statische Ausbildung von Dach und Gebäude sowie auf 
geeignete Maßnahmen gegen in das Gebäude eindringende Äste zu achten. 
Im Regelfall ist die Erstellung einer auf die besondere Situation abgestimmten 
statischen Berechnung (Baumwurfstatik) notwendig. 
 
 
Grünordnung 
 
Es ist keine Bepflanzung auf Straßengrund der Bundes- oder Staatsstraße 
vorgesehen. Die Abstandsvorgaben der letzten Stellungnahme wurden bei 
Planung der Grünordnung berücksichtigt. 
Alle Pflanzzonen sind außerhalb des Straßengrundes geplant. Gemäß den Fest-
setzungen sind keine Strauchpflanzungen mit Abstand kleiner/gleich 7,5 m zu-
lässig. Nur im Bereich mit vorhandener passiver Schutzeinrichtungen sind 
Strauchpflanzungen mit geringerem Abstand zugelassen. 
Baumpflanzungen sind in Richtung der Bundes- und Staatsstraße nur in 
Pflanzzo-ne 1 vorgesehen und dort nur im Bereich mit vorhandener passiver 
Schutzeinrichtung. 
Die geplanten Reptilienhabitate sind in einem gegenüber den Straßen 
deutlich erhöhten Bereich geplant, hinter vorhandenen 
Straßenbegleitgehölzen. Je nach tatsächlicher Ausführung wird der 
Mindestabstand zu den Straßen 8-10 m betragen. Von einer Gefährdung 
abkommender Fahrzeuge ist daher nicht auszugehen. 
Teile des Straßengrundes gingen aufgrund geplanter Geländeveränderungen 
und Erschließung in die Eingriffsbilanzierung mit ein, werden aber nicht dem 
Staatlichen Bauamt angelastet, sondern der Ausgleich wird von der 
Gemeinde Innernzell erbracht. An der Planung wird festgehalten. 
 
 
Alternativen und anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverahren geändert. Im 
Bauleitplanverfahren zum FNP wurden Alternativen und anderweitige 
Planungsmöglichkeiten gegenübergestellt. Als geeigneter Standort hat sich 
der gegenständliche Geltungsbereich herausgestellt.  
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Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet 
 
Die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde bereits beantragt. 
Das Herausnahmeverfahren wird aktuell parallel durchgeführt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die oben aufgeführte Grafik soll das Verhältnis zwischen den Gewerbeflächen 
außerhalb des Landschaftsschutzgebietes und dem Anteil der 
Gewerbeflächen der in das Landschaftsschutzgebiet hineinragt darstellen. Der 
Anteil der Bebauung im Landschaftsschutzgebiet ist im Verhältnis zur  
Gewerbefläche außerhalb des Landschaftsschutzgebietes als gering 
anzusehen. 
 
Berücksichtigt man die übergeordnete Planung in Verbindung mit dem 
Anbindegebot, so greift die gegenständliche Planung nur in geringem Umfang  
in den Randbereich des Landschaftsschutzgebietes ein. 
 
Da die gegenständliche Planung durch den Mutzenwinkler Bach und die 
Bundesstraße B533 begrenzt wird, stellt das entstehende Gewerbegebiet einen 
Abschluss der baulichen Entwicklung in Richtung auf das 
Landschaftsschutzgebiet dar. Das Gewerbegebiet erfüllt aber zugleich die 
Kriterien des Anbaugebots.    
 
 
 

 

Gewerbeflächen außerhalb 

Landschaftsschutzgebiet 

Anteil  

Landschaftsschutzgebiet 

Herausnahme Landschaftsschutzgebiet  
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2.2.0.0       UMWELTBERICHT 
 
2.2.1.0        Einleitung 
 

2.2.1.1        Inhalt und Ziele des Bauleitplans 

Die Gemeinde Innernzell plant im Bereich Sterrmühle die Schaffung von 
Gewerbeflächen im Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet 
Hilgenreith. Grundlage hierfür ist die Aufstellung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplans GE Sterrmühle. 

Die Bauflächenausweisung dient der Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe in 
der Gemeinde. Der Bedarf kann in den bestehenden Gewerbegebieten nicht 
mehr gedeckt werden. Alternative Standorte sind schlecht angebunden oder 
die Flächen nicht im Besitz der Gemeinde (siehe Alternativenprüfung i.d. 
Begründung zum Flächennutzungsplandeckblatt). 

Eckdaten des geplanten Baugebiets: 

• Geltungsbereich ca. 3,16 ha (ohne externe Ausgleichsflächen); davon 
gewerblich nutzbare Flächen incl. Erschließungsbereiche ca. 2 ha 

• Art der baulichen Nutzung: Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO 

• maximale Grundflächenzahl: 0,8 

• max. Gebäudehöhe: GE a 670,80 m ü. NN, GE b 673,30 m ü. NN 

• Ausschluss von Betriebsleiterwohnungen. 

 

Die Erschließung erfolgt über die Staatsstraße ST 2134. 

 

Grünordnerische Ziele: 

• Sicherung der Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 

• Erhalt vorhandener Gehölze 

• Minimierung der Auswirkungen auf die angrenzenden Fließgewässer als 
Leitstrukturen 

• Landschaftsgerechte Einbindung des Gewerbegebietes durch 
Pflanzvorgaben 

• Vorgaben zur Geländegestaltung 

• Ausgleich von Eingriffen in geschützte Biotopstrukturen. 
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2.2.1.2        Wirkfaktoren der Planung 

Nachfolgend aufgeführte Merkmale der Planung können durch Einwirkungen 
geeignet sein, Beeinträchtigungen der schützenswerten Umweltgüter 
(Umweltauswirkungen) hervorzubringen. 

• Entwicklung von Gewerbeflächen gemäß den oben genannten Eckpunkten 
mit entsprechender Versiegelung / Überbauung 

• Veränderung des Orts- und Landschaftsbilds infolge der Bebauung 

• Beseitigung / Beeinträchtigung von Feucht- und Nassflächen 

• Beeinträchtigung von europarechtlich geschützten Schmetterlingsarten 
(Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) 

• mögliche Beeinträchtigung von Reptilien (Zauneidechse) 

• Gefahr von baubedingten Stoffeinträgen in den Mutzenwinklerbach und 
dessen Mühlbach 

• mögliche Beeinträchtigung der Fauna angrenzender Gehölze und Gewässer 
durch Licht 

• randliche Eingriffe in Gehölzbestände 

• Eingriffe in Extensivgrünland mit Vorkommen einer Rote-Liste-Art 

• mögliche Belastungen von umgebender Bebauung durch Baubetrieb, 
gewerblicher Nutzung und Erhöhung des Verkehrsaufkommens. 

 

2.2.1.3        Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Untersuchungsumfang, -methode und Detaillierungsgrad von Erhebungen und 
Bewertungen wurden mit der Unteren Naturschutzbehörde in den Grundzügen 
vorabgestimmt.  

Der Bearbeitungsbereich umfasst den Auswirkungsbereich der Maßnahme: er 
wird im Norden, Osten und Süden durch die Bundesstraße B 533 bzw. die 
Staatsstraße ST 2134 begrenzt. Im Westen bilden der Mutzenwinklerbach bzw. 
dessen Mühlbach und die Flurgrenze den Abschluss. 

Die Geländeerhebungen hinsichtlich der Nutzungen, Vegetations- und 
Biotopstrukturen wurden im Juni 2019 durchgeführt.  

Bestandsanalyse und Wirkungsabschätzung für die Umweltgüter Boden, 
Grundwasser, Tierwelt, Kleinklima und Luft erfolgen aufgrund der Auswertung 
vorhandener Unterlagen und Potentialabschätzungen. 

Zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange erfolgten Im Zeitraum Juli/ 
August 2019 ergänzende Erhebungen zum Dunklen und Hellen Wiesenknopf-
Ameisenbläuling. Dabei wurden die Wiesen mit Vorkommen des Großen 
Wiesenknopf streifenförmig begangen und besonders auf die Blütenköpfe 
geachtet.  
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Für die Planung der externen Ausgleichsflächen wurden mehrere mögliche 
Flächen begutachtet. Die Bestandsaufnahme der schlussendlich 
ausgewählten Flächen wurde im Juni 2020 durchgeführt. 

Im Hinblick auf Lärmwirkungen wurde ein Immissionsgutachten erstellt (IFB 
Eigenschenk GmbH, 08.2020).  

 

2.2.1.4        Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten                
umweltrelevanten Ziele und ihrer Berücksichtigung 

Landes- und Regionalplanung 

Die Gemeinde Innernzell ist gemäß Landesentwicklungsprogramm als 
Allgemeiner ländlicher Raum / Raum mit beschränktem Handlungsbedarf 
eingestuft. Laut Regionalplan befindet sich ein Teil des Geltungsbereiches in 
einer naturschutzfachrechtlich hinreichend gesicherten Fläche 
(Landschaftsschutzgebiet). 

 

Vorbereitende Bauleitplanung 

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Gemeinde Innernzell stellt das 
Vorhabensgebiet als Fläche für die Landwirtschaft dar. Der 
Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren durch Deckblatt 15 geändert. 

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Innernzell. 
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Arten- und Biotopschutzprogramm für den Landkreis Freyung-Grafenau    
(ABSP 1999): 

Bestand und Bewertung (Kartenteil): 

• überregional bedeutsamer Gewässerlebensraum „Bachsystem Mutzenwinkler 
Bach, Gmünder Bach“ am Westrand des geplanten Geltungsbereich 

• Westlicher Planungsbereich liegt im Schwerpunktgebiet des Naturschutzes „Tal 
der Mitternacher Ohe und Nebentäler“ 

Zielvorgaben (Kartenteil): 

Gewässer: 

• Erhalt und Optimierung überregional bedeutsamer Lebensräume 

• Erhalt und Entwicklung weiterer naturnaher, sauberer Bachabschnitte mit 
typischen Artengemeinschaften 

• Verringerung der Barrierewirkung an bestehenden Querverbauungen 

Feuchtgebiete: 

• Erhalt und Optimierung überregional bedeutsamer Lebensräume 

• Optimierung von Bachtälern mit wichtiger Funktion für den regionalen 
Feuchtgebietsverbund und mit teilweise noch hochwertigen Feucht-, Nass- 
und Streuwiesen 

Wälder und Gehölze: 

• Erhalt der Hecken und sonstigen Gehölze, Pflege der Hecken und 
weitgehender Verzicht auf flächige Aufforstungen in Gebieten mit 
ausreichender Dichte an Gehölzstrukturen. 

 

Waldfunktionskarte (Oberforstdirektion Regensburg 1992)  

Die Waldfunktionskarte enthält für den Vorhabensbereich keine relevanten 
Darstellungen.  

 

Schutzgebiete, amtliche Biotopkartierung, geschützte Flächen  

Der geplante Geltungsbereich liegt großflächig im Landschaftsschutzgebiet 
„Bayerischer Wald“. Es ist eine Befreiung von der 
Landschaftsschutzgebietsverordnung oder eine Herausnahme aus dem 
Landschaftsschutzgebiet erforderlich. 

Im Westen des Vorhabens befindet sich der im Rahmen der amtlichen 
Biotopkartierung Bayern erfasste Lebensraum „Bachsystem Mutzenwinkler 
Bach, Gmünder Bach“ (Biotopnr. 7145-0075-002; Erhebung 1986): Naturnaher 
Bachlauf mit einem dichten Weiden-Erlen-Gehölzsaum und in einigen 
Bereichen Hochstaudenfluren. Bach ist teilweise aufgeteilt in Mühl- und  
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Hauptbach. Beide Teilbäche haben einen nahezu lückenlosen Gehölzsaum. 
Nördlich der Bundesstraße teilt sich der Mutzenwinkler Bach in einen Haupt- 
und einen Mühlbach. Beide sind beidseits mit einem dichten Weiden-Erlen-
Gehölzsaum und einer gut ausgebildeten Krautschicht bewachsen. Der 
Mühlbach hat eine naturnahe Uferbefestigung mit Granitblöcken. Weiter 
nördl. zur Mühle hin ist der Gehölzsaum entfernt. Der Hauptbach ist im südl. Teil 
in einen schmalen Bachauwaldstreifen eingebettet. Der westl. Rand ist 
teilweise mit Fichten aufgeforstet. Einige kleinere genutzte Naßwiesenflächen 
(teilweise Braunseggensumpf) sind am quelligen Hang zum Bach hin 
vorhanden. 
Vorkommende Biotoptypen: Gewässerbegleitgehölz (WN), Seggen- oder 
binsenreiche Nasswiese (GN). 

Im Geltungsbereich des Bauleitplans ist ein Vorkommen gesetzlich geschützter 
Flächen gemäß § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG gegeben 
(Nasswiese, Auwald).  

 

Artenschutzkartierung  

Die Artenschutzkartierung weist im Geltungsbereich des Vorhabens keine 
Nachweise auf. In der näheren Umgebung (bis 300 m) liegen folgende 
Nachweise vor: 

 

Nachweis-
nummer 
ASK 

Nach-
weis-
jahr 

Deutsche Bezeichnung Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Gefähr-
dungsgrad 
Rote Liste 
Bayern 

Gefähr-
dungsgrad 
Rote Liste 
Deutsch-
land 

7145-0109 1982 Echtes Gemeines Brunnenmoos 
 
Linsenförmige Tellerschnecke 
Verschiedene Köcher-, Eintags- 
und Steinfliegen, Käfer der 
Familie Haken- oder Klauenkäfer 

Fontinalis antipyretica 
var. antipyretica 
Hippeutis complanatus 

 
 
3 

V 
 
V 

7145-0415 1998 nur ubiquitäre Arten     

7145-0416 1998 nur ubiquitäre Arten     

7145-0417 1998 Warzenbeißer 
Gemeiner Grashüpfer 
Roesels Beißschrecke 

Decticus verrucivorus 
Chorthippus parallelus 
Metrioptera roeseli 

3 
* 
* 

3 
* 

7145-0476 1991 Gewöhnliche Pechnelke Lychnis viscaria 3  

7145-0889 2007 Wachtelweizen-Scheckenfalter 
Mädesüß-Perlmuttfalter 
Rostfarbener Dickkopffalter 
Kleiner Kohlweißling 

Melitaea athalia 
Brenthis ino 
Ochlodes sylvanus 
Pieris rapae 

3 
V 
* 
* 

3 
* 
* 
* 

7145-0462 1999 Wachtelweizen-Scheckenfalter 
Bunter Grashüpfer 
weitere ubiquitäre Arten 

Melitaea athalia 
Omocestus viridulus 

3 
V 

3 
* 
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2.2.2.0       Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.2.2.1        Naturräumliche Situation  

Naturraum, Geologie, Relief  

Der Planungsbereich liegt in der naturräumlichen Haupteinheit Regensenke. Es 
handelt sich um eine große, gegliederte Muldenregion mit unruhigem, 
hügeligen Gelände zwischen dem Inneren und dem Vorderen Bayerischen 
Wald, mit der Hauptentwässerung über den Schwarzen Regen nach 
Nordwesten (ABSP 1999). 

Den geologischen Untergrund im Vorhabensbereich bildet ungegliederter 
Granit.  

 

Der Plangebiet liegt auf einer Höhenlage von ca. 658-671 m ü. NN. Das 
Gelände fällt zu den Straßen und  zum Gewässer hin ab. Der Hochpunkt liegt 
im Bereich des ehemaligen Anwesens. 

 

Potenziell-natürliche Vegetation  

Das Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur) nennt den Hainsimsen-
Tannen-Buchenwald; örtlich mit Kiefern- und Birken-Moorwald sowie 
Bergulmen-Sommerlinden-Blockwald als potenziell-natürliche Vegetation für 
den Planungsbereich. 

 

Klima 

Das Klima im Vorhabensgebiet wird deutlich durch kontinentalen Einfluss 
geprägt. Die Niederschlagsmenge schwankt zwischen 800 und 1.100 mm, die 
mittlere Jahrestemperatur beträgt 6,5 – 7,0 °C (ABSP 1999). 

 

2.2.2.2        Schutzgutbezogene Bestandsanalyse und -bewertung 

Nachfolgend werden die Zustände der Schutzgüter für die Umweltprüfung 
sowie eventuelle Wechselwirkungen beschrieben und bewertet. Für die 
Schutzgüter der Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB erfolgt die 
Zustandsbewertung der betroffenen Flächen nach dem einschlägigen 
Bayerischen Leitfaden in drei Stufen. 

Die erfassten Nutzungen und Biotopstrukturen sind in beigefügtem 
Bestandsplan dargestellt. 
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2.2.2.2.1  Schutzgut Arten und Lebensräume 

Beschreibung: 

 

Folgende Bestandstypen liegen im Eingriffsbereich des Vorhabens. In 
Klammern ist die schutzgutbezogene Bedeutung angegeben: 

 

• Versiegelte Fläche (geringe Bedeutung) 

• Teilversiegelte Fläche, Schotterweg (geringe Bedeutung) 

• Brachfläche <5 Jahre, Lagerfläche, Erdhaufen, Ruderalflur (geringe 
Bedeutung) 

• Straßenbegleitgrün mit regelmäßiger, intensiver Pflege, gemulcht (geringe 
Bedeutung) 

• Straßenbegleitgrün mit extensiver Pflege, nährstoffreiche bis mesotrophe Gras-
Kraut-Flur, z.T. einzelne Sträucher (mittlere Bedeutung) 

• Intensivgrünland (geringe Bedeutung) 

• Artenreiches Grünland (mittlere Bedeutung) 

• Artenreiches oder extensiv genutztes Grünland mit Schwarzer Teufelskralle 
(Phyteuma nigrum), Rote Liste Bayern 3 (hohe Bedeutung) 

• (binsen- und) seggenreiche Nasswiese (gesetzlich geschützt gemäß § 30 
BNatSchG), nördliche Teilfläche mit Kleinstbestand Niedrige Schwarzwurzel 
(Scorzonera humilis), Rote Liste Bayern / Deutschland 3 (hohe Bedeutung) 

• Gehölz aus überwiegend einheimischen Arten (mittlere Bedeutung) 

• standortgemäßes Gehölz, Straßenbegleitgehölz in verschiedenen 
Ausprägungen (mittlere Bedeutung) 

• lückiger Auwald mit älteren Schwarz-Erlen (gesetzlich geschützt gemäß § 30 
BNatSchG; hohe Bedeutung) 

• Uferstreifen, mäßig artenreiche Gras-Kraut-Flur (mittlere Bedeutung) 

• Fließgewässer mit Uferverbauung (mittlere Bedeutung). 

Im nördlichen, extensiv genutzten Straßenbegleitgrün wurde ein Kleinstbestand 
der Verschiedenblättrigen  Kratzdistel (Cirsium heterophyllum, Rote Liste Bayern 
3) festgestellt. 

Der Mutzenwinkler Bach und sein Nebenarm sind im Rahmen der amtlichen 
Biotopkartierung erfasst. Diese Flächen sind im Bestandsplan dargestellt. 
Aufgrund des Alters der Biotopkartierung weicht die tatsächliche örtliche 
Situation von den Darstellungen der Biotopkartierung in Teilbereichen ab. 
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Dem Mutzenwinkler Bach sind übergeordnete Funktionen im Sinne des 
Biotopverbunds zuzuordnen. 

Dem Gewässer mit angrenzenden Gehölzstrukturen ist Bedeutung als 
Leitstruktur für strukturgebunden fliegende Fledermäuse zuzuweisen. Den 
angrenzenden Wiesenflächen ist eine Funktion als Nahrungshabitat für 
Fledermäuse zuzuweisen. 

Quartiersbäume wurden im Eingriffsbereich nicht festgestellt. Der 
Gehölzbestand am ehemaligen Anwesen war genauso wie das Anwesen zum 
Zeitpunkt der Bestandsaufnahme bereits entfernt. 

Die vorhandenen Gehölze können als Lebensraum für gehölzbrütende 
Vogelarten dienen.  

Aufgrund des Bestandes an Großem Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) 
konnte ein Vorkommen von Wiesenknopf-Ameisenbläulingen nicht 
ausgeschlossen werden. Die Erhebungen zum Dunklen und Hellen 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling erfolgten an folgenden Terminen jeweils bei 
geeigneter Witterung. 

                       Tabelle 1: Begehungstermine mit Uhrzeit und Witterungsverhältnissen 

Begehung Datum Uhrzeit Witterung Hinweise 

1. Begehung 01.08.19 14:15-14:45 trocken, leichter Wind, ca. 
24°C, Bewölkung 20-30% 

 

2. Begehung 05.08.19 11:55-12:30 trocken, leichter Wind, ca. 
26°C, Bewlkung 10-30% 

Wiese größtenteils 
gemäht, nur noch 
randlich 
Wiesenknopf 
vorhanden 

3. Begehung 06.08.19 15:20-15:45 trocken, leichter Wind, ca. 
25°C, Bewölkung 30% 

 

4. Begehung 09.08.19 09:50-10:50 trocken, kein Wind, ca. 22°C,  
keine Bewölkung, 

 

 

Im Rahmen der Begehungen zur Erfassung des Dunklen und Hellen 
Wiesenknopf-Ameisenbläulings konnte der Dunkle Wiesenknopf-
Ameisenbläuling mit zahlreichen Individuen festgestellt werden. Dieser konnte 
auch sich paarend nachgewiesen werden, so dass die Untersuchungsfläche 
definitiv als Fortpflanzungsstätte gilt. Einen Vorkommensschwerpunkt bildete 
dabei eine Wiesenfläche im nordöstlichen Teil des Geltungsbereiches. Weitere 
Nachweise erfolgten jedoch auch entlang eines mageren Wiesenstreifens im 
Norden, entlang des Bachlaufs im Westen sowie auf einer Wiese im Süden. 

Im Rahmen der Begehungen zur Erfassung der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge 
wurde als Beibeobachtung die Zauneidechse im Bereich des abgerissenen 
Gebäudes mit einem Einzelexemplar festgestellt. Eine weitere Begehung 
erbrachte keine weiteren Nachweise. 



BEBAUUNGSPLAN: GE   STERRMÜHLE  Seite: 44 
GEMEINDE: INNERNZELL  16/03/2021 
LANDKREIS: FREYUNG-GRAFENAU 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

 

WEBERSTRASSE 24, 94 513 SCHÖNBERG 
TEL. 08554/94472-0 FAX. 08554/94472-29 
E-MAIL. architekten@stoeger-koelbl.de 

 

Es handelt sich um Gebiete von geringer bis hoher Bedeutung für das 
Schutzgut Arten und Lebensräume.  

 

Auswirkungen: 

Vorhabensbedingt ergibt sich eine Inanspruchnahme von Bereichen mit 
geringer bis hoher Bedeutung für das Schutzgut Arten und Lebensräume.  

Das im Westen angrenzende Gewässer bleibt erhalten und wird durch einen 
Grün- und Pflanzsteifen zum Gewerbegebiet hin abgepuffert. Nachteilige 
Auswirkungen auf den Biotopverbund sind nicht zu erwarten. 

Gehölze gehen in geringem Umfang bei Abgrabung der Straßenböschung 
verloren. 

Gesetzlich geschützte Nassflächen gehen in einem Umfang von 595 m² 
verloren. Der Verlust muss im Bereich der Ausgleichsfläche mindestens 
flächengleich durch Herstellung eines gleichartigen Biotoptyps kompensiert 
werden (siehe Kapitel 4.2). 

Das Extensivgrünland mit Schwarzer Teufelskralle bleibt weitgehend erhalten 
und wird durch Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gesichert. 

Das Kleinstvorkommen der Verschiedenblättrigen Kratzdistel wird durch 
Verpflanzung in eine geeignete Grün- oder Ausgleichsfläche im 
Vorhabensumfeld gesichert. Für diese und weitere Maßnahmen wird eine 
Umweltbaubegleitung festgesetzt. 

Durch das Vorhaben gehen Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie 
Nahrungshabitate für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling verloren. Der 
Hauptlebensraum im Nordosten bleibt erhalten. Es werden Maßnahmen zur 
Sicherung der Bläulings-Population und zum Ausgleich des Habitatverlustes 
festgesetzt. 

Nähere Ausführungen zu vorhabensbedingten Auswirkungen auf 
europarechtlich geschützte Arten sind in Kapitel 2.3 enthalten. 

Vorhabensbedingt ist mit Auswirkungen von mittlerer Erheblichkeit zu rechnen.  

 

2.2.2.2.2  Schutzgut Boden 

Beschreibung: 

Die Übersichtsbodenkarte 1:25.000 stellt für den Geltungsbereich den 
Bodentyp „Fast ausschließlich Braunerde aus skelettführendem (Kryo-)Sand bis 
Grussand (Granit oder Gneis)“ dar. Im Westen am Gewässer liegt ein 
Bodenkomplex vor: Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Böden aus 
(skelettführendem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton (Talsediment). 

Die natürliche Ertragsfähigkeit der Böden ist gering. 
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Der Boden im Vorhabensbereich ist weitgehend anthropogen überprägt und 
unter Dauerbewuchs. Teilbereiche sind befestigt oder versiegelt. 

Im Sinne der Eingriffsregelung handelt es sich um Standorte mit geringer bis 
mittlerer Bedeutung.  

 

Auswirkungen: 

Vorhabensbedingt ist mit einer großflächigen Überbauung / Versiegelung / 
Geländeveränderung und damit mit einem weitgehenden Verlust der 
Bodenfunktionen zu rechnen. 

Es ergeben sich Auswirkungen von mittlerer Erheblichkeit. 

 

2.2.2.2.3    Schutzgut Wasser 

Beschreibung:  

Westlich des Vorhabens verläuft der Mutzenwinkler Bach, der sich am 
Westende des Geltungsbereichs in einen nach Norden fließenden Hauptbach 
und einen am Geltungsbereich entlang fließenden Mühlbach verzweigt. 
Der Hauptarm ist gemäß Gewässerstrukturkartierung vor der Ausleitung des 
Mühlbaches deutlich verändert, danach ist er mäßig verändert. 
Entlang der Gewässer befindet sich ein wassersensibler Bereich (siehe 
Abbildung). Aufgrund der vorhandenen Böschung ist aber nicht von einer 
Überschwemmungsgefahr für das geplante Gewerbegebiet auszugehen. 
Wobei eine Hochwassergefährdung nicht komplett auszuschließen ist. 
 
 

Abbildung 2: Wassersensibler Bereich in der Umgebung des Vorhabens (Quelle: 
Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete). 
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Aufgrund der vorliegenden Nasswiesen ist im westlichen Teil des 
Geltungsbereichs ein geringer Grundwasserflurabstand anzunehmen. 

Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiete werden nicht berührt (FIS-Natur 
2019). 

Es handelt sich um Flächen von geringer – hoher Bedeutung für das Schutzgut 
Wasser. 

Auswirkungen: 

Durch Überbauung / Versiegelung geht die Versickerungsfunktion der 
betroffenen Flächen verloren. Die Versickerungsrate sinkt bei gleichzeitig 
erhöhtem Oberflächenabfluss. Aufgrund der erforderlichen Nutzungsintensität 
ist eine Reduzierung des Versiegelungsgrads nicht realisierbar. Um 
Abflussverschärfungen zu minimieren ist die Errichtung eines 
Regenrückhaltebeckens im Südwesten des geplanten Geltungsbereiches 
vorgesehen. Die Regenrückhalteeinrichtung wird in einem 
Wasserrechtsverfahren detailliert behandelt. 

Um Beeinträchtigungen des Fließgewässersystems zu verhindern, ist während 
der Bauphase eine wirksame Abschirmung des Baches vor Stoffeinträgen aus 
dem Baufeld zu gewährleisten. Das Baugeschehen darf nicht über die 
bachnahe Zone abgewickelt werden. Im bachnahen Bereich werden 
Aufschüttungen, Flächenversiegelungen, Einfriedungen etc. ausgeschlossen.  

 

Das Gewässer wird durch einen Grün- und einen Pflanzstreifen vom 
Gewerbegebiet abgeschirmt. 

Es ergeben sich Auswirkungen von mittlerer Erheblichkeit.  

 

2.2.2.2.4  Schutzgut Klima und Luft 

Beschreibung: 

Im Fachbeitrag zum Landschaftsrahmenplan wird das Vorhabensgebiet als 
Bereich mit hoher Kaltluftproduktion eingestuft, da es sich um Offenland 
handelt (Acker, Grünland, Mischnutzung). 

Das engere Umfeld des Mutzenwinkler Bachs ist als kleinklimatisch wirksame 
Luftaustauschbahn einzustufen (Gebiet mit hoher Bedeutung). Bei den 
angrenzenden Flächen handelt es sich um Flächen im Randbereich einer 
Luftaustauschbahn (Gebiet mit mittlerer Bedeutung).  

 

Auswirkungen: 

Unter Berücksichtigung des Abstands zum Mutzenwinkler Bach sind geringe 
Auswirkungen auf das Kleinklima zu erwarten. 
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2.2.2.2.5  Schutzgut Landschaftsbild 

Beschreibung: 

Der Vorhabensbereich ist wegen der Lage im und direkt benachbart zum 
Landschaftsschutzgebiet sowie wegen der vorhandenen Strukturierung am 
Gewässer als Bereich mit hoher Bedeutung für das Schutzgut Landschaftsbild 
einzustufen. 

 

Auswirkungen: 

Ein Teil des Eingriffsbereiches war bereits durch ein Gebäude versiegelt, das in 
Vorbereitung des Bauvorhabens abgebrochen wurde. Das Ortsbild wird am 
westlichen Ortseingang von Hilgenreith deutlich verändert. Durch die Lage 
direkt an der B 533 ist die Fläche von der B 533 teilweise einsehbar.  

Von Nordwesten kommend ist das Baugebiet aufgrund der Straßenführung 
und der vorhandenen Waldflächen erst spät (im Bereich der Kurve) einsehbar.  

Eine Fernwirkung ist in keine Richtung gegeben. 

Im Rahmen der Minimierungsmaßnahmen können dichte Eingrünungen mit 
Berücksichtigung der Anbauverbots- bzw. Leitungsschutzzonen festgesetzt 
werden. Außerdem wird mit der Bebauung ein wirksamer Abstand von mind. 
12 m (überwiegend 15 m) zum Gewässer eingehalten. 
Geländeveränderungen sind mind. 9 m (überwiegend 10 m) vom Gewässer 
abgerückt. 

 

Um ein Aufhellen der freien Landschaft zu verhindern, werden Festsetzungen 
zur Beleuchtung getroffen. 

Es ergeben sich Auswirkungen von mittlerer Erheblichkeit. 

 

2.2.2.2.6  Kultur- und Sachgüter 

Im Vorhabensgebiet befinden sich keine Bodendenkmäler. 
Vorhabenswirkungen auf Kultur- und Sachgüter sind nicht bekannt. 

 

2.2.2.2.7  Mensch 

Beschreibung, Auswirkungen: 

Der Vorhabensbereich grenzt nicht unmittelbar an Wohngebiete an. Damit ist 
grundsätzlich ein reduziertes Belastungspotenzial gegeben. Durch die Straßen 
und das nördlich angrenzende Gewerbegebiet sind Vorbelastungen 
vorhanden. 
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Der Bereich ist für die Erholungsnutzung nicht erschlossen und auch wenig 
geeignet. 

Zur Berücksichtigung der Belange des Immissionsschutzes wurde ein 
schalltechnisches Gutachten erstellt (IFB Eigenschenk GmbH):  

Unter Berücksichtigung der gegebenen Vorbelastungen werden vier 
Kontingentzonen festgelegt und jeweils Emissionskontingente LEK nach DIN 
45691 zugewiesen. Eine entsprechende Festsetzung wird in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Damit wird eine signifikante Zunahme der 
Lärmbelastung angrenzender Gebiete vermieden. 

Schutzbedürftige Wohnbebauungen im Sinne von Betriebsleiterwohnungen 
werden nicht zugelassen. Die Verkehrslärmimmissionen auf das Plangebiet 
wurden in Bezug auf mögliche Büronutzung geprüft. Im Plangebiet wird der 
Immissionsgrenzwert für Verkehrslärm für die Tagzeit vollumfänglich 
eingehalten. Der Orientierungswert der DIN 18005 von 65 dB(A) tags wird 
allerdings im südlichen Bereich der Zone 4 überschritten. Nachts kommt es 
innerhalb der Kontingentzonen zu keiner Überschreitung der 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV. Die Orientierungswerte der DIN 18005 
für ein Gewerbegebiet von 55 dB(A) im Nachzeitraum werden in dem Bereich 
zugewandt zur Bundesstraße B533 bis zu 20 m weit in das Plangebiet 
überschritten.  
Die Planung der Büronutzung im „GE Sterrmühle“ müssen anhand der 
Rasterkarten zum Verkehrslärm erfolgen. Im Fall einer Büronutzung im Bereich, 
in dem die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten werden, sind  
gegebenenfalls passive Schallschutzmaßnahmen vorzusehen. Eine 
entsprechende Festsetzung wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Insgesamt ist mit Auswirkungen von geringer – mittlerer Erheblichkeit auf das 
Schutzgut Mensch zu rechnen.  

 

2.2.2.2.8  Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen, die über die schutzgutspezifischen Betrachtungen 
hinausgehen sind nicht bekannt / werden nicht berührt. 

 

2.2.2.3        Mögliche Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Arten 

Nachfolgend werden die Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Arten 
in knapper Form dargelegt. Die Behandlung der artenschutzrechtlichen 
Belange erfolgt tiergruppenbezogen in komprimierter Form. Auf die Erstellung 
einer Abschichtungsliste wird verzichtet.  
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Fledermäuse 

Quartiersbäume wurden im Eingriffsbereich nicht festgestellt. 

Dem Gewässer mit angrenzenden Gehölzstrukturen ist Bedeutung als 
Leitstruktur für strukturgebunden fliegende Fledermäuse zuzuweisen. Den 
angrenzenden Wiesenflächen ist eine Funktion als Nahrungshabitat für 
Fledermäuse zuzuweisen. 

Aufgrund der gegeben überwiegend intensiven Nutzung des 
Vorhabensbereichs kann davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um 
ein essentielles Jagdhabitat für Fledermäuse handelt.  

Um Auswirkungen auf die Leitstruktur und dadurch die Fledermäuse zu 
verhindern, wird das Gewerbegebiet 10 m vom Ufer abgerückt und durch 
Gehölzpflanzungen abgeschirmt. Entlang des Gewässers wird eine 
Hochstaudenflur entwickelt. Um Störwirkungen durch Licht zu vermeiden, 
werden Vorgaben zur Beleuchtung festgesetzt. 

Unter Berücksichtigung der festgelegten Vermeidungsmaßnahmen sind 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht zu erwarten.   

 

Säugetiere ohne Fledermäuse 

Für natürlicherweise vorkommende, europarechtlich geschützte Arten dieser 
Tiergruppe fehlen im Vorhabenswirkraum geeignete Habitate. 

 

Kriechtiere 

Im Rahmen der Begehungen zur Erfassung der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge 
wurde als Beibeobachtung die Zauneidechse im Bereich des abgerissenen 
Gebäudes gesichtet. Eine weitere Begehung brachte keine weiteren 
Nachweise. Da die vorliegenden Erd-/Steinhaufen grabbares Material 
beinhalten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese als Winterquartier 
für die Zauneidechse dienen.  

Zur Vermeidung von Habitatverlusten wird ein Ersatzlebensraum für die 
Zauneidechse geschaffen. Dieser wird durch die Anlage von Trockenmauern 
oder Steinriegel in Kombination mit Totholz- oder Reisighaufen und Eignung als 
Winterquartier realisiert (siehe Schemaschnitt im Anhang). Vor der 
Baufeldfreimachung erfolgt ein Vergrämen und ggf. Abfangen und Verlagern 
der Zauneidechsen aus dem Eingriffsbereich. 

Unter Berücksichtigung der festgelegten Vermeidungsmaßnahmen sind 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht zu erwarten.  
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Lurche 

Der westlich angrenzende Graben mit seinem Böschungsbewuchs kann 
Bedeutung als Laichgewässer oder Wanderkorridor besitzen. Es entstehen 
keine Querungen möglicher Wanderkorridore. Durch den vollständigen Erhalt 
der Gelände-, Gewässer- und Gehölzstrukturen am Gewässer ist eine 
vorhabensbedingte Betroffenheit von Amphibien nicht zu erwarten. Durch den 
uferbegleitenden Grünstreifen und die Gehölzpflanzungen wird das Gewässer 
zum Gewerbegebiet hin abgeschirmt und in seiner Funktion als möglicher 
Wanderkorridor gestärkt. 

 

Fische, Libellen 

Der Mutzenwinkler Bach ist potentiell geeignetes Habitat für gemäß Anhang IV 
der FFH-Richtlinie geschützte Libellenarten. Das Gewässer wird nicht 
beeinträchtigt. Mögliche Stoffeinträge werden durch festgesetzte Rückhalte- 
und Abschirmvorrichtungen vermieden. Eine vorhabensbedingte Betroffenheit 
von Fischen oder Libellen ist nicht zu erwarten. 

 

Käfer 

Im Vorhabenswirkraum liegen keine geeigneten Habitate. Damit kann eine 
vorhabensbedingte Betroffenheit sicher ausgeschlossen werden. 

 

Tagfalter, Nachtfalter 

Aufgrund des vermehrten Vorkommens des Großen Wiesenknopfes 
(Sanguisorba officinalis) v.a. im Wiesenbereich im Nordosten wurden 
artspezifische Erhebungen durchgeführt. Es wurden zahlreiche Individuen des 
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings erfasst. Weitere Nachweise erfolgten 
entlang eines mageren Wiesenstreifens im Norden, entlang des Baches im 
Westen sowie in einer Wiese im Süden. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der 
Wiesenfläche im Nordosten. Die Einzelnachweise sind im Bestandsplan 
dargestellt. Nach dem Bewertungsschema des Erhaltungszustands der 
Schmetterlinge nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie in Deutschland (BfN, 
BLAK, 2005) kann der Zustand der Population als „gut“, die Habitatqualität als 
„gut“ sowie die Beeinträchtigung mit „mittel“ bewertet werden.  

Durch das Vorhaben geht ein Teil des flächigen Lebensraumes für den 
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling verloren. Es sind folgende 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie vorgezogene CEF-
Maßnahmen erforderlich: 
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Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen: 

• Um baubedingte Tötungen im Bereich der Lebensstätten zu vermeiden, sind 
vor Baubeginn Vergrämungsmaßnahmen durchzuführen. Der Eingriffsbereich 
ist im Jahr vor der Baufeldräumung durch Mahd ungünstig für die Eiablage zu 
gestalten, indem die Eiablage- und Larvenfutterpflanze Großer Wiesenknopf 
(Sanguisorba officinalis) nicht zur Blüte gelangt. Die erste Mahd erfolgt Anfang 
Juni. Sich im Nachgang entwickelnde Wiesenknopfblütenstände sind durch 
regelmäßige Nachmahden bis Mitte August zu entfernen. 

• Der Hauptlebensraum im Nordosten bleibt erhalten und wird wie nachfolgend 
erläutert entwickelt. Er wird während der Bauphase durch einen Bauzaun 
geschützt. 

CEF-Maßnahmen: 

• Entwicklung einer artenreichen Magerwiese mit dem Vorhandensein von 
Großem Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis). Bei Bedarf erfolgt eine 
Ergänzungspflanzung mit Großem Wiesenknopf (es müssen mind. 25 gut 
entwickelte Einzelpflanzen vorhanden sein). Vorlaufzeit mind. 1 Jahr.  

• Pflegemahd in Orientierung an den Ansprüchen der Art: Erster Schnitt bis Mitte 
Juni, zweiter Schnitt ab Anfang September. Belassen eines rotierenden 
Bracheanteils von 10% der Fläche.  

• Entwicklung einer Hochstaudenflur mit Großem Wiesenknopf (Sanguisorba 

officinalis) am Gewässer durch eine abschnittsweise, periodische Mahd 
(jährlich Mahd von 50% der Fläche) Mitte September. Vorlaufzeit mind. 1 Jahr.  
 

Schnecken und Muscheln 

Für diese Arten fehlen im Geltungsbereich geeignete Feucht- und 
Gewässerlebensräume. Das angrenzende Gewässer wird nicht beeinträchtigt. 
Mögliche Stoffeinträge werden durch festgesetzte Rückhalte- und 
Abschirmvorrichtungen vermieden. Eine vorhabensbedingte Betroffenheit 
kann sicher ausgeschlossen werden. 

 

Gefäßpflanzen 

Die Auswertung der genannten Grundlagen erbrachte keine Hinweise auf 
Vorkommen relevanter Pflanzenarten nach Anhang IV b der FFH-Richtlinie im 
Wirkraum des Vorhabens. Die Wuchsorte der größtenteils sehr seltenen Arten 
sind gut dokumentiert. Aufgrund von Biotopstruktur und standörtlichen 
Gegebenheiten können Vorkommen europarechtlich geschützter Arten im 
Wirkraum des Vorhabens ausgeschlossen werden.  
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Brutvögel 

Die randlich vorhandenen Gehölzbestände sind grundsätzlich als Habitate für 
gehölzbrütende Vogelarten geeignet. Vorkommen störempfindlicher Arten 
können aufgrund der bestehenden Störwirkungen durch die Bundesstraße und 
Staatsstraße sowie das angrenzende Gewerbegebiet ausgeschlossen werden. 
Gehölzverluste ergeben sich in geringem Umfang. Unter Berücksichtigung der 
Dichte an angrenzenden Gehölzbiotopen in der direkten Umgebung werden 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für die Gruppe der Brutvögel als 
unwahrscheinlich eingestuft, wenn erforderliche Gehölzrodungen außerhalb 
der Vogelbrutzeit erfolgen (also keine Rodungen im Zeitraum März – 
September). 
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2.2.2.4       Gesamtbewertung, Eingriffsermittlung 

Als Grundlage für die Eingriffsbewertung werden die erfassten und betroffenen 
Bestandstypen hinsichtlich ihrer Biotopwertigkeit unterschieden. Die Einstufung 
erfolgt gemäß dem Leitfaden Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
(Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 
2003). 

Erläuterung Wertstufen: 

 
I = Gebiet geringer Bedeutung      - = unterer Wert 
II = Gebiet mittlerer Bedeutung      + = oberer Wert 
III = Gebiet hoher Bedeutung. 

 

Es ergibt sich folgende Eingriffsbilanzierung: 

 

 

Bestandstyp Boden Wasser

344 II+ II- II- II- III II 0,9 310

298 II- II- II- II- III II 0,9 268

595 III II- III II- III III 2 1.190

75 III II- II- II- III III 2 150

Artenreiches Grünland 443 II+ II- II- II- III II 0,9 399

Intensivgrünland 13.244 I+ II- II- II- III II 0,8 10.595

405 II- II- II- II- III II 0,9 365

357 I- II- II- II- III II 0,8 286

3.680 I+ II- II- II- III II 0,8 2.944

76 I- I- I+ II- I+ I 0,3 23

Versiegelte Fläche 252 I- I- I+ II- I+ I 0 0

Kompensationsbedarf gesamt 16.529

Fläche 
in m²

Arten 
und Le-
bens-
räume

Klima 
und 
Luft

Land-
schafts

bild
ge-

samt

Kom-
pensa-
tions-
faktor

Kom-
pensati-
onsbe-
darf in 

m²

standortgemäßes Ge-
hölz, Straßenbegleit-
gehölz

Gehölz aus überwie-
gend einheimischen 
Arten

seggen- und binsenrei-
che Nasswiese

Artenreiches / extensiv 
genutztes Grünland mit 
Rote Liste Art

Straßenbegleitgrün ex-
tensiv, Gras-Kraut-Flur

Straßenbegleitgrün in-
tensiv, gemulcht

Brachfläche < 5 Jahre, 
Lagerfläche, Erdhau-
fen, Ruderalflur

Teilversiegelte Fläche, 
Schotterweg
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Der Vorhabensbereich wird als Gebiet mit geringer bis hoher Bedeutung für 
Naturhaushalt und Landschaftsbild eingestuft. Es ist von einem hohen 
Versiegelungsgrad auszugehen (GRZ > 0,35). Damit ergibt sich eine Zuordnung 
in das Feld AI bzw. AII bzw. AIII der Leitfadenmatrix (Spanne des 
Kompensationsfaktors 0,3 – 3,0). 

Unter Berücksichtigung von Biotopwertigkeit und festgelegten Maßnahmen zur 
Eingriffsvermeidung (vgl. nachfolgende Kapitel) wird jeweils der mittlere Wert 
der Leitfadenspanne gewählt (0,45 bzw. 0,9 bzw. 2,0). Bei Bestandstypen mit 
geringer Bedeutung für das Schutzgut Arten und Lebensräume wird jeweils der 
untere Wert der Leitfadenspanne gewählt (0,3 bzw. 0,8 bzw. 1,0). Bereits 
versiegelten Flächen wird der Kompensationsfaktor 0 zugeordnet (kein 
Kompensationsbedarf, da Veränderungen nicht zu Belastungen von Natur und 
Landschaft führen). 

Damit ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 16.529 m². 

 

2.2.3.0       Umweltprognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtrealisierung des Baugebiets am geplanten Standort ist von einer 
Fortführung der landwirtschaftlichen Nutzung auszugehen. Der Bereich des 
ehemaligen Anwesen kann zukünftig als Grünland genutzt werden. 

 

2.2.4.0     Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 

2.2.4.1       Vermeidung und Verringerung 

Schutzgut Arten und Lebensräume 

• Abrücken der Bauflächen vom Mutzenwinkler Bach und dessen Mühlbach 
zum Schutz der Lebensraum- und Vernetzungsfunktion 

• Entwicklung einer Hochstaudenflur entlang des Gewässers zur Verbesserung 
der Lebensraumfunktion u.a. für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

• Entwicklung von Extensivgrünland am nördlichen Baugebietsrand, um die 
Lebensräume des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Osten und 
Westen miteinander zu vernetzen 

• Vergrämungsmaßnahmen Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling vor 
Baubeginn: Der Eingriffsbereich ist im Jahr vor der Baufeldräumung durch 
Mahd ungünstig für die Eiablage zu gestalten, indem die Eiablage- und 
Larvenfutterpflanze Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) nicht zur Blüte 
gelangt. Die erste Mahd erfolgt Anfang Juni. Sich im Nachgang entwickelnde 
Wiesenknopfblütenstände sind durch regelmäßige Nachmahden bis Mitte 
August zu entfernen. 
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• Vergrämungsmaßnahmen Zauneidechse: Vergrämen vor der 
Baufeldfreimachung und ggf. Abfangen und Verlagern der Zauneidechsen 
aus dem Eingriffsbereich 

• Erhalt der biologischen Durchlässigkeit durch Ausschluss durchgehender 
Zaunsockel und eines Mindestabstands von der Zaununterkante zur 
Geländeoberfläche 

• Vorgabe zum Aufstellen eines Bauzauns zum Schutz der Wiesenfläche im 
Nordosten (Lebensraum Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) 

• Gehölzpflanzungen an allen Baugebietsrändern und innerhalb des 
Baugebietes 

• Erhalt der Gehölze im Westen des Geltungsbereiches 

• Festsetzungen zur Beleuchtung zum Schutz der Fauna am Gewässer. 

 

Schutzgut Boden und Wasser 

• Abrücken der Bauflächen vom Mutzenwinkler Bach und dessen Mühlbach 

• Festsetzung wasserdurchlässiger Beläge im Bereich von Stellplätzen für PKW´s 

• Weitestmögliche Nutzung des vorhandenen Geländereliefs für die Anlage des 
Regenrückhaltebeckens 

• Ausschluss von Baubetrieb in der bachnahen Zone 

 

Schutzgut Klima 

• Abrücken der Bauflächen vom Mutzenwinkler Bach und dessen Mühlbach 

 

 

Schutzgut Orts- Landschaftsbild, Schutzgut Mensch 

• Abrücken der Bauflächen vom Mutzenwinkler Bach und dessen Mühlbach  

• Festsetzung von Eingrünungsstrukturen an allen Baugebietsrändern 

• Festsetzungen zur Durchgrünung des Baugebietes mit Bäumen und Sträuchern 

• Festsetzungen zur Beleuchtung zur Minimierung der Lichtverschmutzung. 
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2.2.4.2       Ausgleich von nachteiligen Auswirkungen 

2.2.4.2.1    Ausgleich von Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Arten 

Durch das Vorhaben geht ein Teil des flächigen Lebensraumes für den 
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling verloren.  

Aufgrund der Beibeobachtung einer Zauneidechse und dem vorhandenen 
grabbaren Material kann ein Vorkommen inkl. Nutzung als Winterquartier nicht 
ausgeschlossen werden. Ein Habitatverlust ist zu vermeiden. 

 

CEF-Maßnahmen: 

• Entwicklung einer artenreichen Magerwiese mit dem Vorhandensein von 
Großem Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis). Bei Bedarf erfolgt eine 
Ergänzungspflanzung mit Großem Wiesenknopf (es müssen mind. 25 gut 
entwickelte Einzelpflanzen vorhanden sein). Vorlaufzeit mind. 1 Jahr.  

• Pflegemahd in Orientierung an den Ansprüchen der Art: Erster Schnitt bis Mitte 
Juni, zweiter Schnitt ab Anfang September. Belassen eines rotierenden 
Bracheanteils von 10% der Fläche.  

• Entwicklung einer Hochstaudenflur mit Großem Wiesenknopf (Sanguisorba 

officinalis) am Gewässer durch eine abschnittsweise, periodische Mahd 
(jährlich Mahd von 50% der Fläche) Mitte September. Vorlaufzeit mind. 1 Jahr.  

• Zur Vermeidung von Habitatverlusten wird ein Ersatzlebensraum für die 
Zauneidechse geschaffen. Dieser wird durch die Anlage von Trockenmauern 
oder Steinriegel in Kombination mit Totholz- oder Reisighaufen und Eignung als 
Winterquartier realisiert (siehe Schemaschnitt im Anhang). 

 

2.2.4.2.2    Ausgleich von Eingriffen in gesetzlich geschützte Nassflächen 

Vorhabensbedingt ergibt sich ein Verlust von 595 m² gesetzlich geschützter 
Nasswiese durch den Bau des Regenrückhaltebeckens.  

Im Bereich der externen Ausgleichsflächen nördlich von Schlag (Fl.nr. 2602/0, 
Gemarkung Hilgenreith) und östlich von Unteröd (Fl.nr. 5341/0, Gemarkung 
Innernzell) wird großflächig die Entwicklung von Nasswiesen angestrebt. 

Das Ziel wird durch biotopspezifische Pflege, teilweise mit vorgeschalteter 
Gehölzentfernung und Aufbringen von Heumulch-/Heudruschmaterial aus 
artenreichen Nasswiesen erreicht. 

Es wird quantitativ und qualitativ ein Ausgleich für die Beeinträchtigung der 
Biotopfläche erreicht. 

Nach fachlicher Einschätzung sind damit die Voraussetzungen für die 
Gewährung einer Ausnahme im Sinne von § 30 BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 23 (3) BayNatSchG gegeben. 



BEBAUUNGSPLAN: GE   STERRMÜHLE  Seite: 57 
GEMEINDE: INNERNZELL  16/03/2021 
LANDKREIS: FREYUNG-GRAFENAU 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

 

WEBERSTRASSE 24, 94 513 SCHÖNBERG 
TEL. 08554/94472-0 FAX. 08554/94472-29 
E-MAIL. architekten@stoeger-koelbl.de 

 

2.2.4.2.3  Ausgleich des ermittelten Kompensationsbedarf 

Die festgesetzten Eingrünungsmaßnahmen stellen Maßnahmen der 
Eingriffsvermeidung dar und sind entsprechend in die Festlegung des 
Bilanzierungsfaktors eingewertet. 

Der Ausgleich des ermittelten Kompensationsbedarfs von 16.529 m² erfolgt 
teilweise im Bereich des Baugebietes. Der verbleibende Kompensationsbedarf 
wird auf externen, gemeindeeigenen Flächen erbracht. 

 

Interne Ausgleichsflächen 

Es werden die Flächen für CEF-Maßnahmen und die Fläche zur Vernetzung der 
CEF-Flächen als Ausgleichsflächen festgesetzt (M1-M3). 

Zum planerischen Konzept siehe 4.2.1. Die Flächen M2 dienen als 
Vernetzungselement für die artenreiche Magerwiese im Osten (M1) und die 
Hochstaudenflur mit Großem Wiesenknopf im Westen (M3). M2 wird 
entsprechend den Pflegevorgaben zu M1 als Extensivgrünland entwickelt. 

 

Externe Ausgleichsflächen 

Der verbleibende Ausgleich erfolgt auf drei gemeindeeigenen Flächen. Die 
Bereiche werden als externe Geltungsbereiche dem Bebauungsplan 
zugeordnet. 
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Ausgleich Hilgenreith: Fl.nr. 2092/0 (Teilfläche) Gemarkung Hilgenreith 

Die vorhandenen Gehölzbestände werden erhalten und gepflegt (keine 
Anrechnung als Ausgleich). Die vorhandene Wirtschaftswiese mit zum Teil 
gesetzlich geschütztem Bestand wird gepflegt und aufgewertet  mit dem Ziel 
der Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland und Habitat für 
Ameisenbläulinge. Die vorhandene Hochstaudenflur mit Mädesüß und 
Drüsigem Springkraut wird gepflegt und aufgewertet, bei Bedarf entbuscht. 

Ausgleich Unteröd: Fl.nr. 5341/0 (Teilfläche) Gemarkung Innernzell 

Die vorhandenen Hecken und der Laubwald im Südosten werden erhalten 
und gepflegt. Sonstige vorhandene Gehölze werden entfernt und diese 
Bereiche durch Mähgutauftrag und biotopspezifische Pflege als Nasswiesen 
entwickelt. Die vorhandenen Nassflächen (Waldsimsenflur, Kälberkropfflur) 
werden erhalten und gepflegt. Vorhandene Seegrasfluren mit eingestreuten 
Nässezeigern werden durch Gehölzentfernung und biotopspezifische Pflege zu 
artenreichem Extensivgrünland (feuchter Flügel) entwickelt. Vorhandene 
Bereiche mit Extensivgrünland (zum Teil gesetzlich geschützter Bestand) 
werden gepflegt und aufgewertet. Die vorhandene Seegras-Adlerfarnflur wird 
durch Gehölzentfernung, Entfernung der Vegetationsschicht, Mähgutauftrag 
und anschließender biotopspezifischer Pflege zu Borstgrasrasen entwickelt. 

 

Abbildung 3: Lageübersicht des Vorhabensbereiches (rot) und der externen Ausgleichsflächen (grün) 
nördlich Hilgenreith (Fl.nr. 2092/0 (Teilfläche) Gemarkung Hilgenreith), östlich Unteröd (Fl.nr. 5341/0 
(Teilfläche) Gemarkung Innernzell) und nördlich Schlag (Fl.nr. 2602/0 (Teilfläche) Gemarkung 
Hilgenreith). Grünes Liniensymbol = Grenze des Landschaftsschutzgebietes.  
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Ausgleich Schlag: Fl.nr. 2602/0 (Teilfläche) Gemarkung Hilgenreith 

Die vorhandenen Nassflächen mit Flachmooreinlagerungen, 
seegrasdominierte Nasswiesen, nährstoffreiche Nasswiesen, Fettwiese mit 
eingestreut Nässezeigern und Adlerfarnflur werden erhalten bzw. aufgewertet 
durch 1-malige Mahd pro Jahr in der Hauptmoorfläche und Umgebung, sowie 
durch 2-malige Mahd pro Jahr in den übrigen Bereichen. Das vorhandene 
Schilf-Landröhricht wird erhalten, eine Ausweitung wird verhindert. Die 
vorhandenen Feuchtgebüsche werden erhalten, eine Ausbreitung wird 
verhindert. Maßnahmen, die den Wasserabfluss verändern, sind nicht 
vorgesehen. 

 

Für die Anlage und das Monitoring der Ausgleichsflächen ist die Begleitung 
durch eine qualifizierte Umweltbaubegleitung notwendig. 

 

Bilanzierung der Ausgleichsmaßnahmen 

Die anrechenbaren Kompensationsfläche wird wie folgt ermittelt. Die 
Anrechnungsfaktoren sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt: 

 

 

Die anrechenbare Kompensationsfläche beträgt 16.923 m². Der 
Kompensationsbedarf (16.529 m²) ist somit erfüllt. Mit vorliegender Planung 
wird ein vollständiger Ausgleich für vorhabensbedingte Eingriffe erreicht. 

 

 

M1 (2220/0, Hilgenreith) 1.932 1 1.932

M2 – Ost (2220/0, Hilgenreith) 529 1 529

M2 – West (2220/0, Hilgenreith) 218 1 218

M3 (2223/0 & 2220/0, Hilgenreith) 1.036 1 1.036

Extern – Hilgenreith (2092/0, Hilgenreith) 5.617

ohne zu erhaltenden Gehölzbestand 5.038 0,5 2.519

Extern – Unteröd (5341/0, Innernzell) 5.271 0,5 2.636

Extern – Schlag (2602/0, Hilgenreith) 16.106 0,5 8.053

gesamt 16.923

Maßnahmenfläche 
(Flurnummer, Gemarkung)

Größe in 
m²

Anrech-
nungsfaktor

Anrechenbare Kompensations-
fläche in m²
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2.2.5.0       Alternative Planungsmöglichkeiten 

Im Sinne der Eingriffsminimierung wären zu den bestehenden und geplanten 
Straßen und zum Gewässer hin die Pflanzung von mehr bzw. größeren 
Gehölzen wünschenswert gewesen. Aufgrund der vorhandenen 
Leitungsschutzzonen und Anbauverbotszonen musste die Eingrünung teilweise 
entfallen bzw. die Nutzung von Bäumen reduziert werden. Die 
Randeingrünung wurde überwiegend in die geplanten Baugrundstücke 
verlagert. 

Bezüglich vorhandener Gehölze wäre eine Sicherung der vorhandenen 
Straßenbegleitgehölze durch eine entsprechende Festsetzung wünschenswert 
gewesen. Maßnahmen auf dem Straßengrund wurden jedoch von Seiten des 
Staatlichen Bauamtes abgelehnt. 

Im Sinne der Eingriffsvermeidung wäre das Freihalten eines breiten Uferstreifens 
entlang der Gewässer und eine Planung der Regenrückhalteeinrichtung 
außerhalb von geschützten Flächen wünschenswert gewesen. Bei einer 
breiteren Uferzone wäre die Nutzbarkeit des Gewerbegebietes deutlich 
eingeschränkt. Die gewählte Planung mit überwiegend 15 m Abstand von 
Bebauung zum Gewässer und überwiegend 10 m Abstand von 
Geländeveränderungen zum Gewässer stellt einen tragbaren Kompromiss 
zwischen der baulichen Entwicklung und den Erfordernissen des 
Landschaftsschutzes dar. 

Die Lage des Regenrückhaltebeckens außerhalb der geschützten Fläche 
wurde geprüft, jedoch wegen fehlender Erlaubnis zur Einleitung in den 
Mühlbach des Mutzenwinklerbaches verworfen. Bei der Ausformung des 
Beckens wird das gegebene Relief berücksichtigt, um Geländeveränderungen 
auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Verlust der Biotopfläche wird im Bereich 
der Ausgleichsflächen kompensiert. 

Im Zuge der Ausgleichsflächenplanung wurden im Vorfeld zwei weitere 
Konzepte bzw. Flächen für die Ausgleichsflächenplanung entwickelt und 
diskutiert. Aufgrund fehlender oder eingeschränkter Flächenverfügbarkeit bzw. 
fehlendem Aufwertungspotential wurden diese Ansätze zurückgestellt. 

Standortalternativen werden im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung 
geprüft (Deckblatt zum Flächennutzungsplan). 
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2.2.6.0     Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und 
Kenntnislücken  

Für die Abhandlung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden 
verwendet. Für die Erfassung der Biotopstrukturen und Nutzungen wurde im 
Juni 2019 eine Geländeerhebung in der Maßstabsgenauigkeit des Bauleitplans 
durchgeführt. Diese Erhebungen bildeten die wesentliche Grundlage für die 
Bestandsbewertung.  

Es wurden Faunistische Erhebung zu einem möglichen Vorkommen von Hellem 
und Dunklem Wiesenknopf-Ameisenbläuling im Juli/August 2019 durchgeführt. 
Als Beibeobachtung wurden Zauneidechsen festgestellt. 

Für die Planung der externen Ausgleichsflächen wurden mehrere mögliche 
Flächen begutachtet. Die Bestandsaufnahme der schlussendlich 
ausgewählten Flächen wurde im Juni 2020 durchgeführt. 

Für die Beurteilung möglicher Lärmbelastungen wurde ein 
Immissionsgutachten erstellt (IFB Eigenschenk GmbH). 

 

2.2.7.0       Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Überwachungsmaßnahmen sollten die Entwicklung der vorhandenen und zu 
entwickelnden Gehölzflächen sowie der geplanten Ausgleichsflächen (intern 
und extern) umfassen. Empfohlen wird eine Prüfung der 
Vegetationsentwicklung in ca. 5-jährigen Abständen ab Ablauf der 
Entwicklungspflege. Im Bereich der Ausgleichsflächen ist insbesondere die 
Entwicklung der Wiesenbereiche zu überprüfen (Anteile von Nass- und 
Extensivwiesenarten, mögliches Auftreten von Nitrophyten und Neophyten). 
Sollte sich hieraus ein geändertes Pflegeerfordernis / Entwicklungsziel ergeben, 
so ist dies mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Ergänzend sind die Bereiche der Maßnahmenflächen und des 
Regenrückhaltebeckens bezüglich eines möglichen Aufkommens von 
Neophyten (z.B. Indisches Springkraut (Impatiens glandulifera) oder 
Japanischer Staudenknöterich (Fallopia japonica)) zu überwachen. Das 
Monitoring sollte im Jahr nach Bauende und nochmals drei Jahre später 
durchgeführt und gegebenenfalls Maßnahmen zur Eindämmung der 
Neophyten ergriffen werden. 
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2.2.8.0     Befreiung von der Landschaftsschutzgebietsverordnung / Herausnahme aus 
dem Landschaftsschutzgebiet 

Die geplanten Bauflächen liegen teilweise im Landschaftsschutzgebiet 
Bayerischer Wald (Südwestteil des Geltungsbereiches). Die innerhalb des LSG 
liegende Baugrundstücksfläche umfasst ca. 10.300 m² (Innerhalb des LSG 
liegende Geltungsbereichsfläche ca. 16.600 m²). 

Es wurde bereits eine Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet 
beantragt. 

 

2.2.9.0       Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Mit der geplanten Baugebietsausweisung wird die Ausweisung neuer 
Gewerbeflächen angrenzend an das bestehende Gewerbegebiet 
angestrebt. Die Bauflächenausweisung dient der Ansiedlung neuer 
Gewerbebetriebe in der Gemeinde. 

Die Planung sieht den Erhalt der Gehölze im Südwesten des Geltungsbereiches 
und den Erhalt bzw. die Aufwertung von Grünflächen im Nordosten und am 
nördlichen und westlichen Baugebietsrand vor. Zur landschaftsgerechten 
Einbindung werden Hecken- und Baumpflanzungen im öffentlichen Grün 
(Richtung Bundesstraße) und im privaten Grün an den Außenrändern des 
Gewerbegebietes und an den entstehenden Innenrändern der Grundstücke, 
sowie im Bereich von PKW-Stellplätzen festgesetzt. 

Der ermittelte Kompensationsbedarf in Höhe von ca. 1,65 ha wird teilweise 
unmittelbar angrenzend an das Vorhaben in Kombination mit CEF-
Maßnahmen (Extensivwiesenentwicklung und Hochstaudenflur für Dunklen 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Riegelelemente für Zauneidechse) erbracht. 
Der verbleibende Kompensationsbedarf wird extern auf den Flurstücken 
2092/0 Gemarkung Hilgenreith (Teilfläche), 5341/0 Gemarkung Innernzell 
(Teilfläche) und 2602/0 Gemarkung Hilgenreith (Teilfläche) erbracht. Hier 
erfolgt auch der Ausgleich für den Verlust einer gesetzlich geschützten 
Nassfläche. 

Zur Vermeidung von Abflussverschärfungen ist eine ausreichend 
dimensionierte Regenrückhalteeinrichtung erforderlich. Hierfür wird ein 
entsprechendes Wasserrechtsverfahren durchgeführt. Das 
Regenrückhaltebecken ist südlich angrenzend an das Gewerbegebiet 
geplant. 

Das Monitoring sieht eine Überprüfung der Gehölzpflanzungen am Baugebiet, 
Neophytenmanagement am Baugebiet und eine Überprüfung der 
Entwicklung der Ausgleichsflächen vor.  
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Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen: 

Schutzgut Bewertung der bau-, anlagen- und 
betriebsbedingten Auswirkungen 

Arten und Lebensräume mittel 

Boden mittel 

Wasser mittel 

Klima, Luft gering 

Landschaftsbild mittel 

Kultur- und Sachgüter keine 

Mensch Gering - mittel 

 

 
2.2.10.0     Anhang: Schemaschnitt Zauneidechsenhabitat 

 
 
2.3.0.0       NATURSCHUTZRECHTLICHE EINGRIFFSREGELUNG 
 
          Siehe Umweltbericht zur Begründung. 
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3.0.0       Verfahren 
 

Aufstellungsbeschluss               am      ………………. 
 
Bekanntmachung über den Aufstellungsbeschluss          am      ………………. 
 
Vorentwurf gebilligt               am     ………………. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit                vom    ……………….  

               bis       ………………. 
 
Frühzeitige Behördenbeteiligung               vom    ……………….  

               bis  ………………. 
 
Behandlung und Abwägung aus der frühzeitigen   
Beteiligung der Öffentlichkeit und der frühzeitigen  
Behördenbeteiligung sowie Beschlüsse                am     ………………. 
 
Auslegungsbeschluss                am    ………………. 
      
Öffentliche Auslegung                vom   ……………….  

                bis      ………………. 
  
Fachstellenbeteiligung                vom   ……………….  

                bis      ………………. 
 
Behandlung und Abwägung der Träger 
öffentlicher Belange und Bürger sowie 
Beschlüsse                am     ……………….  
 
Feststellungsbeschluss                am     ……………….  
 
 
Bekanntmachung Satzungsbeschluss                am     ………………. 
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Innernzell, den 16.03.2021 

 

…………………………………………. 

Josef Kern  
Erster Bürgermeister Siegel 
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1.4.1.0  Festsetzung Geltungsbereich

1.4.3.0  Festsetzung Verkehrs- und Grünflächen

1.4.5.0   Maßnahmen der Landschaftspflege

Öffentliche Verkehrsfläche

Fläche für Maßnahmen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und Landschaft

gemäß Vorgaben in den textlichen

Festsetzungen (z.T. CEF-Maßnahmen);

Einfriedungen, bauliche Anlagen,

Geländeveränderungen, Freizeitnutzung,

Nutzung als Lagerfläche ist nicht 

zulässig;

Ausgleichsflächen für vorhabensbedingte

Eingriffe; Flächengrößen: M1 = 1.932 m²,

M2ost = 529 m², M2west = 218 m²,

M3 = 1.036 m² 

Laubbaum zu erhalten;

Ausfälle sind zu ersetzen

Fläche ca. 2210 m² 

Fläche ca. 2574 m² 
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aufzulösende Grundstücksgrenzen

Höhenschichtlinie mit Höhenangabe ü.NN.

vom bestehenden Gelände

möglicher Standort Trafostation (ca. 35 m²)

2217/2

1

1.4.6.0 Hinweise Sonstige

Flurstücksnummern

Verlauf Profilschnitt

bestehendes Gebäude

beseitigte Gebäude 

bestehende Böschung

Sichtdreieck mit Darstellung

Annäherungssicht (10 m bzw.5 m)

und Anfahrsicht (3 m)

Straßenbegleitgrün

private Grünfläche

öffentliche Grünfläche

Baugrenze

Nutzungsgrenze

Einfahrtsbereich

Fläche für Abgrabung - Gemeindeanteil

Fläche für Abgrabung 

-  Anteil öffentlicher Strassenraum B533

SB - Kabel

Kabel

Hochspannungsleitung mit 

8m Sicherheitsabstand 

Fernwasserleitung mit 3m Schutzzone

Leitugsrecht für geplantes Regenwasser

mit 2 m Sicherheitsabstand

Schacht

Kanal

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

Anbauverbotszone

 - Staatsstrasse ST 2134 20m
20.00

20.00

Anbauverbotszone

 -  Bundesstrasse B533 20m

10.00 Uferzone bach 10m

geplantes

Regenrückhaltebecken

geplante Böschung

z-4 z-3 Schallschutzzonen

1.4.4.0 Festsetzung Baugrenzen, Bauweise

Grünweg ( Breite 3 m)

Weg darf nur für den Unterhalt

des Regenrückhaltebeckens

und zur Pflege der öffentlichen

Grünflächen genutzt werden.

datum            16. 03. 2021

höhenbezugspunkt = 663,00 ü.NN
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Die Gemeinde sichert dauerhaft die

Herstellung der erforderlichen Sicht.
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